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Gesetz zur Änderung des Landeswohnraumförderungsgesetzes

A .  Z i e l s e t z u n g

Baden-Württemberg hat von seiner im Zuge der Föderalismusreform erhaltenen 
Gesetzgebungskompetenz für den Rechtsbereich der Wohnraumförderung so-
wie des Wohnungsbindungsrechts durch das Landeswohnraumförderungsgesetz 
(LWoFG) Gebrauch gemacht, das mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft ge-
treten ist. Gemäß § 35 LWoFG waren nach einem Erfahrungszeitraum von drei 
Jahren die Auswirkungen des Gesetzes zu überprüfen, der Evaluationsbericht hat-
te in einer Reihe von Punkten Reformbedarf festgestellt. 
Die vorliegende Änderung greift diesen Reformbedarf mit den Zielen auf, die so-
ziale Wohnraumförderung zu stärken, den Gesamtbestand an gefördertem Wohn-
raum dauerhaft zu sichern sowie den effizienten Einsatz von Fördermitteln und 
den sparsamen Umgang mit Haushaltsmitteln zu gewährleisten. Damit wird be-
zahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen.
Insgesamt werden die Regelungen praxisgerechter ausgestaltet, um die Transpa-
renz und die Akzeptanz zu erhöhen und Auslegungsfragen zu klären.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Das öffentliche Interesse an einer dauerhaften Sicherung eines Bestands an ge-
bundenem Wohnraum wird stärker zur Geltung gebracht. Der Grundsatz der Kop-
pelung der Förderung an die Begründung von Belegungs- und Mietbindungen 
sowie Ausnahmen von diesem Grundsatz werden klargestellt. Zur Sicherung der 
Zweckbindung gewährter Fördermittel wird die Rechtsgrundlage für die Ausset-
zung bindungsbegründender Förderungen ebenfalls klargestellt. 
Die Einkommensberechnung wird durch Berücksichtigung von Unterhaltsleistun-
gen sowie durch Anrechnung des Entlastungsbetrags bei Alleinerziehenden ge-
ändert. 

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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Für das Eingreifen einer Nachwirkungsfrist nach vorzeitiger Tilgung von Förder-
darlehen bei Aufgeben der Selbstnutzung wird eine Karenzfrist eingeführt, um 
Härten in praxisrelevanten Konstellationen zu vermeiden. 
Die Vorschriften zur Sicherung von Bindungen werden durchgreifend neu ge-
fasst unter Zusammenfassung mehrerer Vorschriften in einer Norm zur Erlaub-
nispflicht für die Aufhebung von Bindungen, um Abgrenzungsschwierigkeiten, 
Schnittmengen und Verweise weitgehend zu vermeiden. Dabei werden die ein-
schlägigen Fallgruppen, Voraussetzungen und Ausgleichspflichten präzisiert und 
ergänzt. 
Neu geschaffen wird die Rechtsgrundlage für den Aufbau und die Einführung ei-
nes landesweit einheitlichen EDV-Verfahrens zur Speicherung und Überwachung 
von Belegungs- und Mietbindungen als elektronische Wohnungsbindungskartei 
unter Präzisierung der hierfür erforderlichen Daten. 
Die Regelungen zur mittelbaren Belegung werden insbesondere hinsichtlich der 
Gleichwertigkeit zwischen den geförderten Wohnungen und den Ersatzwohnun-
gen präzisiert. 
Die Rechtsfolgen bei Verstößen gegen Belegungs- und Mietbindungen werden 
mit Blick auf das öffentliche Interesse an der Erhaltung gebundenen Wohnraums 
weiterentwickelt. 
Die Verordnungsermächtigung samt darauf aufbauender Verordnung zur Einkom-
mensfeststellung für Altfälle nach früherem Bundesrecht als Übergangsregelung, 
deren Vollzug mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden war, wird 
aufgehoben. 
Für die Fälle fehlender kommunaler Satzungen über die zulässige Höchstmiete 
wird eine landesweite Auffangregelung getroffen. 

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .   K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e  ( o h n e  E r f ü l l u n g s -
a u f w a n d )

Die Möglichkeit zur Förderung von Mitarbeiterwohnen nach § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
LWoFG führt zu neuen Anträgen auf Förderung und damit zu entsprechenden 
jährlichen Mehrausgaben im Rahmen des Landeswohnraumförderprogramms. 
Im Landeswohnraumförderprogramm ist ein Bewilligungsvolumen in Höhe von 
3 Millionen Euro veranschlagt, die innerhalb der vom Haushaltsgesetzgeber zur 
Verfügung gestellten Mitteln zu decken sind.
Die Möglichkeit zum Erwerb von Belegungsrechten im Bestand nach § 6 Ab-
satz 3 LWoFG führt ebenfalls zu neuen Anträgen auf Förderung und damit zu 
ent sprechenden jährlichen Mehrausgaben im Rahmen des Landeswohnraumför-
derprogramms in Höhe von 500 000 Euro, die innerhalb der vom Haushaltsge-
setzgeber zur Verfügung gestellten Mittel zu decken sind. 
Durch die Änderungen bei Erhebung der Geldleistungen nach § 26 Absatz 1 und 
Absatz 2 LWoFG sind zusätzliche Rückflüsse in Höhe von ca. 30 000 Euro jähr-
lich zu erwarten.
Die Arbeiten für das Projekt Wohnungsbindungskartei sind bereits aufgenommen, 
stehen jedoch erst am Anfang. Die Kosten für die Fortführung dieses Projekts be-
laufen sich bisher in den Jahren 2020 und 2021 jeweils auf 200 000 Euro. Dieser 
Ansatz umfasst zunächst nur die Beauftragung des IT-Projekts. Der endgültige 
Gesamtbedarf des Projekts, der voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 anfällt, ist 
derzeit noch nicht abschätzbar. Über die Bereitstellung weiterer Ressourcen ist im 
Rahmen künftiger Planaufstellungsverfahren zu entscheiden.
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E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

E . 1  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  B ü r g e r i n n e n  u n d  B ü r g e r

Für die Bürgerinnen und Bürger ergibt sich eine Mehrbelastung in Höhe von  
850 Stunden; dieser Mehrbelastung steht eine Entlastung in Höhe von 30,4 Stun-
den und 1 080 Euro gegenüber.

E . 2  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  W i r t s c h a f t

Für die Wirtschaft ergibt sich eine Mehrbelastung von 1 400 Euro; dieser Mehr-
belastung steht eine Entlastung in Höhe von 4 522 Euro entgegen.

E . 3  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  d e r  V e r w a l t u n g

Die Arbeiten für das Projekt Wohnungsbindungskartei sind bereits aufgenommen, 
stehen jedoch erst am Anfang. Die Kosten für die Fortführung dieses Projekts be-
laufen sich bisher in den Jahren 2020 und 2021 jeweils auf 200 000 Euro. Dieser 
Ansatz umfasst zunächst nur die Beauftragung des IT-Projekts. Der endgültige 
Gesamtbedarf des Projekts, der voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 anfällt, ist 
derzeit noch nicht abschätzbar. Über die Bereitstellung weiterer Ressourcen ist im 
Rahmen künftiger Planaufstellungsverfahren zu entscheiden.
Ohne Berücksichtigung der Wohnungsbindungskartei entsteht für die Verwaltung 
bisher ein Erfüllungsmehraufwand in Höhe von 1 236 400 Euro. 

F .  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Ziel der Novellierung ist es, die soziale Wohnraumförderung als wichtiges und 
originär landesrechtliches Element zur Schaffung und Erhaltung von bezahlbarem 
Wohnraum zu stärken, um auf diese Weise insbesondere Familien, Alleinerzie-
henden, Menschen mit Behinderungen, armutsgefährdeten und älteren Menschen 
eine gerechte Teilhabe an diesem knappen Gut und damit lebenswerte Wohnbe-
dingungen zu ermöglichen.
Im Gesetz wird klargestellt, dass Alleinerziehende zur Zielgruppe der sozialen 
Wohnraumförderung gehören. Zur Berücksichtigung der besonderen Situation 
von Alleinerziehenden ist zusätzlich die Anrechnung des steuerrechtlichen Ent-
lastungsbetrages bei der Einkommensberechnung für die Einhaltung der Einkom-
mensgrenze vorgesehen.
Gestärkt wird das politisch und gesellschaftlich gleichermaßen bedeutsame Ziel, 
einen Gesamtbestand an gefördertem Wohnraum dauerhaft zu sichern. Neben 
der Einfügung einer entsprechenden Zielbestimmung werden die Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Erlaubnis zur Aufhebung von Bindungen strenger ge-
fasst, in Fällen einer Erlaubniserteilung hat ein Ausgleich vorrangig in Form einer 
Übertragung der Bindungen auf Ersatzwohnungen anstelle eines Geldausgleichs 
zu erfolgen. Der Erhaltung gebundenen Wohnraums dienen auch die präziseren 
Vorgaben zur Führung und zum Inhalt der Wohnungsbindungskartei, dem wich-
tigsten Instrument der Gemeinden zur Überwachung der Belegungs- und Miet-
bindungen, sowie die Änderungen hinsichtlich Erhebung und Begrenzung von 
Geldleistungen bei Verstößen gegen diese Bindungen.
Dem Ziel, den effizienten Einsatz von Fördermitteln und den sparsamen Umgang 
mit Haushaltsmitteln sicherzustellen, dienen insbesondere die Präzisierungen zum 
Inhalt der Wohnungsbindungskartei, die klarstellende Regelung zum Förderstopp 
sowie die Anpassung im Rahmen der Überprüfung vorhandenen Vermögens bei 
den Antragstellern. 
Die Anwendbarkeit der Vorschriften durch die Behörden wird maßgeblich ver-
bessert, insbesondere durch Neufassung der Erlaubnispflicht zur Aufhebung von 
Bindungen, mit der Abgrenzungsschwierigkeiten und Auslegungsfragen vermie-
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den werden, sowie durch Präzisierungen und Klarstellungen von Regelungen wie 
etwa zur mittelbaren Belegung. Zugleich wird hierdurch die Transparenz für Be-
troffene und die Akzeptanz der Regelungen in praxisrelevanten Fallgruppen er-
höht. 
Die im Gesetz vorgesehenen Änderungen führen zu einem deutlichen Bürokra-
tieabbau. Regelungen, die sich nicht bewährt haben, werden gestrichen. Durch 
die vorgesehene Gleichbehandlung von Alt- und Neufällen bei der Festlegung 
der Einkommensgrenze entfällt die Notwendigkeit des bisher sehr aufwendigen 
Verordnungsverfahrens. Ein weiterer wichtiger Beitrag zum Bürokratieabbau ist 
die Schaffung einer gesetzlichen Auffangregelung zur höchstzulässigen Miete für 
Altfälle, die ansonsten jeweils durch Einzelsatzungen der Gemeinden festgelegt 
werden müsste. 
Einen wesentlichen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung, Prozessoptimie-
rung und Digitalisierung der Verwaltung leistet die Einführung einer landesweit 
einheitlichen elektronischen Wohnungsbindungskartei, die künftig die bislang 
jeweils vor Ort geführten Wohnungsbindungskarteien ersetzt. Im Anschluss an 
den einmaligen Zeit- und Personalaufwand zum Aufbau und zur Einrichtung der 
IT-Plattform samt Verfahren und Schnittstellen sowie zur Übertragung der Altbe-
stände in die elektronische Datei ergeben sich mittelfristig Entlastungen durch die 
Vorteile einer zentralen Datenverwaltung, die Behördenumfragen zu Einzeldaten 
und Gesamtbestand künftig erübrigt und die Überwachung der Bindungen sowie 
des zweckentsprechenden Mitteleinsatzes erleichtert.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Für Private haben die Regelung nach § 6 Absatz 3 LWoFG, der Erwerb von Be-
legungsrechten im Bestand sowie die Auffangregelung des § 32 Absatz 3 LWoFG 
jeweils eine Entlastung auf Mieterseite hinsichtlich der Miethöhe zur Folge, die 
aber nicht quantifiziert werden kann.
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Staatsministerium Stuttgart, 18. Juni 2019
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

ich beehre mich, Ihnen in der Anlage den von der Landesregierung verabschie-
deten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes nebst Vorblatt 
und Begründung mit der Bitte zu übersenden, die Beschlußfassung des Landtags 
herbeizuführen.

Ergänzend darf ich bemerken, daß die Landesregierung von einem Anhörungsver-
fahren abgesehen hat, nachdem ein solches Verfahren im vorliegenden Fall weder 
nach der Landesverfassung noch einer gesetzlichen Bestimmung vorgeschrieben 
oder geboten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Oettinger
Ministerpräsident

Staatsministerium Stuttgart, 17. März 2020
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg das von der Landesregierung beschlossene Gesetz 
zur Änderung des Landeswohnraumförderungsgesetzes. Ich bitte Sie, die Be-
schlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die federführende Zuständigkeit 
liegt beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, beteiligt sind 
das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, das Ministerium für 
Finanzen, das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst, das Ministerium für Soziales und Integration 
und das Ministerium der Justiz und für Europa.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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 Der Landtag wolle beschließen, 

  dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung 
zu erteilen:

 Gesetz zur Änderung des Landes-
 wohnraumförderungsgesetzes

 Artikel 1
 Änderung des Landeswohnraumförderungsgesetzes

  Das Landeswohnraumförderungsgesetz vom 11. De-
zember 2007 (GBl. S. 581) wird wie folgt geändert:

 1. § 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 

„Förderung von Familien,“ die Angabe „Allein-
erziehenden,“ eingefügt und die Wörter „behin-
derten Menschen“ durch die Wörter „Menschen 
mit Behinderungen“ ersetzt. 

 b) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
   „Im Rahmen der Mietwohnraumförderung soll ein 

Gesamtbestand geförderter Sozialmietwohnungen 
möglichst dauerhaft gesichert werden.“ 

 2.  In § 2 Nummer 13 werden nach den Wörtern „des 
demografischen  Wandels“ die Wörter „sowie die 
Schaffung von barrierefreiem Wohnraum,“ eingefügt.

 3.  In § 3 Absatz 3 wird die Angabe „§ 4 Abs. 13 Satz 6 
Nr. 2“ durch die Angabe „§ 22“ ersetzt.

 4. § 4 wird wie folgt geändert: 
 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-

fügt:
   „(2 a) Wohnen ist die auf Dauer angelegte Häus-

lichkeit, die durch die Möglichkeit eigenständiger 
Haushaltsführung und unabhängiger Gestaltung 
des häuslichen Wirkungskreises sowie die Frei-
willigkeit des Aufenthalts gekennzeichnet ist.“

 b) Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:
   „Der Verfügungsberechtigte ist zur Selbstnutzung 

des Wohneigentums und damit zur Bindung zum 
Zwecke der Selbstnutzung verpflichtet. Nach Auf-
gabe der Selbstnutzung ist der Wohnraum unter 
Beachtung der Belegungs- und Mietbindungen 
nach Absatz 5 zu vermieten.“

 c)  In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „der in der 
Förderzusage als höchstzulässig angegebenen 
Miete“ durch die Wörter „der höchstzulässigen 
Miete nach Absatz 6“ ersetzt.

 d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
   „Die höchstzulässige Miete ist entweder die in der 

Förderzusage festgesetzte Miete ohne den Betrag 
für die Betriebskosten oder die von der Gemeinde 
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durch Satzung nach § 32 Absatz 3 Satz 3 festge-
legte Obergrenze oder die ortsübliche Vergleichs-
miete abzüglich eines einheitlichen Abschlags von  
15 Prozent nach § 32 Absatz 3 Satz 6.“

 e) Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:
   „Die Ermittlung der Wohnfläche erfolgt gemäß 

der Wohnflächenverordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2346).“

 f) Absatz 13 Satz 6 wird aufgehoben. 
 g)  In Absatz 16 Satz 1 werden die Wörter „Personen, 

die miteinander eine Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft führen“ durch die Wörter „Personen, 
die Wohnraum in Form einer Verantwortungs- 
und Einstehensgemeinschaft gemeinsam bewoh-
nen“ ersetzt.

 h)  In Absatz 20 Satz 1 werden die Wörter „Frauen 
oder Männer“ durch das Wort „Personen“ ersetzt 
und in Satz 2 werden nach dem Wort „Ehepart-
ner“ die Wörter „oder vom Lebenspartner im Sin-
ne von § 4 Absatz 16 Satz 1 Nummer 4“ einge-
fügt. 

 i) Absatz 22 wird folgender Satz angefügt:
   „Die Förderprogramme können Abweichungen 

zulassen.“

 5. § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6 
 Fördertatbestände

  (1) Tatbestände der Förderung können insbesondere 
sein:

 1. der Bau von Wohnraum (§ 4 Absatz 9), 
 2. der Erwerb neuen Wohnraums (§ 4 Absatz 11),
 3. der Erwerb bestehenden Wohnraums,
 4.  die Modernisierung von Wohnraum (§ 4 Absatz 10),
 5. der Erwerb von Belegungsrechten (§ 4 Absatz 13),
 6.  Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfeldes 

sowie zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung 
von Quartierstrukturen.

  Aus besonderem öffentlichen Interesse können nach 
Maßgabe des jeweiligen Förderprogramms Sonder-
bindungen begründet werden. Das öffentliche Inte-
resse kann insbesondere in der Fachkräftegewinnung 
und Fachkräftesicherung bestehen. Mit einer Sonder-
bindung kann geförderter Wohnraum der mietweisen 
Überlassung an wohnberechtigte Mitarbeiter vorbe-
halten werden. Von dieser Sonderbindung gilt der 
Förderempfänger als insoweit befreit, als eine Über-
lassung des geförderten Wohnraums an wohnberech-
tigte Mitarbeiter nicht oder nicht im vollen Umfang 
möglich ist. Die Überlassung hat dann an wohnbe-
rechtigte Haushalte nach § 15 zu erfolgen. Eine Aus-
gleichsleistung ist nicht zu entrichten. 

  (2) Förderungen nach Absatz 1 erfolgen nur mit Be-
gründung von Belegungs- und Mietbindungen oder 
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Bindungen zum Zwecke der Selbstnutzung. Förde-
rungen zur Modernisierung von Wohnraum können 
bindungsfrei erfolgen. 

  (3) Der Erwerb von Belegungsrechten an bezugsfer-
tigem Mietwohnraum setzt voraus, dass dieser frei 
ist. Abweichend hiervon kann ein Erwerb von Be-
legungsrechten auch bei einem bestehenden Mietver-
hältnis zugelassen werden, wenn

 1.  der Mieterhaushalt die Voraussetzungen nach § 15 
erfüllt, 

 2.  beim Mieterhaushalt eine Einkommensminderung 
eingetreten ist und nachgewiesen wird und 

 3.  der Vermieter mit Blick auf die Begründung einer 
Belegungs- und Mietbindung eine Absenkung der 
Miethöhe vornimmt, die dem Mieterhaushalt zu-
gutekommt.

  Der Erwerb von Belegungsrechten bei bestehendem 
Mietverhältnis ist auch dann zulässig, wenn er un-
mittelbar an die auslaufende Bindung anschließt und 
der Mieterhaushalt zum Zeitpunkt der Fortsetzung 
die Voraussetzungen nach § 15 erfüllt. 

  (4) Die Fälle der zusätzlichen Förderung nach § 14 
können eigenständige Fördertatbestände sein. Im 
Rahmen der Förderprogramme des Landes gemäß § 5 
werden die jeweils maßgeblichen Fördertatbestände 
festgelegt. Es können über die Anforderungen des 
§ 10 hinausgehende Fördervoraussetzungen festge-
legt werden. Förderungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 6 und nach Absatz 4 Satz 1 müssen den Ziel-
gruppen dienen.“ 

 6. § 7 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 werden in Satz 3 die Angabe „§ 6 Satz 1 

Nr. 4“ durch die Angabe „§ 6 Absatz 1 Nummer 4“ 
ersetzt und Satz 4 aufgehoben.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:
   aa)  In Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaft“ 

durch das Wort „Union“ ersetzt. 
  bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
    „Fördermaßnahmen sind im Einklang mit den 

Beihilfevorschriften der Europäischen Union 
durchzuführen.“

  cc)  Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden aufgeho-
ben.

 7.  In § 8 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „§ 6 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 6 Absatz 4 Satz 1“ er-
setzt. 

 8. § 10 wird wie folgt geändert: 
 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-

fügt:
   „(2 a) Die Gewährung von Fördermitteln soll von 

der obersten Landesbehörde ausgesetzt werden, 
wenn bei einer Gemeinde schwerwiegende Ver-
stöße gegen die Verpflichtung zur Erfassung und 
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Überwachung von Bindungen nach § 20 fest-
gestellt werden und die Gemeinde auch auf ent-
sprechende Aufforderung keine ausreichenden 
Maßnahmen zur Abhilfe trifft. Die Gewährung 
von Fördermitteln darf erst wiederaufgenommen 
werden, wenn die Sicherung der Zweckbindung 
und das Ziel eines effizienten Mitteleinsatzes wie-
der gewährleistet sind.“

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Angestell-
ten oder“ gestrichen. 

 c)  In Absatz 5 Satz 3 werden nach den Wörtern „jun-
ger Haushalte in der Familiengründungsphase“ 
die Wörter „oder Alleinerziehender“ eingefügt. 

 9.  In § 11 Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort „offen-
sichtlich“ gestrichen und nach dem Wort „vorhan-
dene“ das Wort „verwertbare“ eingefügt. 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 

„im Zeitpunkt der Beantragung des Wohnberech-
tigungsscheins durch den Wohnungssuchenden“ 
durch die Wörter „im Zeitpunkt des Eingangs 
eines prüffähigen Antrags auf einen Wohnberech-
tigungsschein bei der für die Antragsannahme 
zuständigen Stelle“ und die Angabe „§ 20 Abs. 7 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 6 Satz 2“ 
ersetzt.

 b)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Angabe „Satz 2 
Nr. 1 “ durch die Wörter „Satz 2 Nummer 1 oder 
Nummer 2“ ersetzt und nach den Wörtern „zum 
Bruttoeinkommen,“ die Wörter „sowie im Fall 
von Satz 2 Nummer 1 zusätzlich Angaben“ ein-
gefügt.

 c)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 20 Abs. 7 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 21 Absatz 6 Satz 2“ 
ersetzt und nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

   „Bei Alleinerziehenden ist das Jahreseinkommen 
um den Entlastungsbetrag nach § 24 b des Ein-
kommensteuergesetzes zu mindern.“

 d)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a einge-
fügt:

   „(3 a) Im Falle gesetzlicher Unterhaltsverpflich-
tungen sind Unterhaltsleistungen in Form von 
Trennungs- oder Scheidungsunterhalt bei Ge-
trenntleben sowie in Form von Kindesunterhalt an 
das Kind als Haushaltsmitglied bei dem anderen 
Elternteil wie folgt zu berücksichtigen:

  1.  beim Unterhaltsempfänger Unterhaltsleis-
tungen in Form von Kindesunterhalt sowie in 
Form von Trennungs- oder Scheidungsunter-
halt als Einkommen jeweils in voller Höhe,

  2.  beim Unterhaltspflichtigen Unterhaltsleistun-
gen

   a)  in Form von Kindesunterhalt bis zu 3 000 
Euro jährlich je Kind,
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   b)  in Form von Trennungs- oder Scheidungs-
unterhalt bis zu 6 000 Euro jährlich,

   jeweils als Abzug vom Einkommen.“

11.  In § 13 Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe „§ 22 
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 22 Absatz 1“ ersetzt. 

12. § 15 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:
   „Die Überlassung an einen Zwischenmieter, der 

selbst keine Wohnzwecke verfolgt, ist nach Maß-
gabe von Satz 3 und 4 zulässig. Die Höhe des ge-
schuldeten Entgelts darf die förderseitig zugelas-
sene Miethöhe nicht übersteigen. Die Mietwoh-
nung ist durch den Endmieter entsprechend der 
Förderzusage zu nutzen.“

 b)  In Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 werden nach dem 
Wort „Ehegatte“ die Wörter „oder der Lebens-
partner im Sinne des § 4 Absatz 16 Satz 1 Num-
mer 4“ eingefügt.

13. § 16 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Satz 1 Nr. 1“ 

durch die Angabe „Satz 1 Nummer 2“ ersetzt und 
es wird folgender Satz angefügt: 

   „Satz 4 kommt auch dann zur Anwendung, wenn 
das selbst genutzte Wohneigentum zwar nicht 
zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung ohne 
Rechtsverpflichtung, aber innerhalb eines Jahres 
vor diesem Zeitpunkt noch selbst genutzt wurde.“ 

 b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
   „Bei der Rückforderung einmaliger Zuschüs-

se oder bei deren Rückzahlung ohne Rechtsver-
pflichtung finden die Nachwirkungsfristen gemäß 
Absatz 1 entsprechende Anwendung.“

 c)  In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „§ 21 Abs. 2“ 
durch die Angabe „§ 18 Absatz 5“ ersetzt.

14. § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17
 Sicherung der Belegungsbindung 

  (1) Sobald voraussehbar ist, dass gebundener Miet-
wohnraum oder selbst genutzter gebundener Wohn-
raum bezugsfertig oder frei wird, hat der Verfü-
gungsberechtigte dies der zuständigen Stelle unver-
züglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen und 
den voraussichtlichen Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit 
oder des Freiwerdens mitzuteilen. 

  (2) Ein Erwerber von selbst genutztem gebundenem 
Wohnraum kann innerhalb der Bindungsdauer eine 
Förderung übernehmen, wenn er die Voraussetzun-
gen der gewährten Förderung erfüllt und die zustän-
dige Stelle der Übernahme zustimmt.“ 
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15. § 18 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 18 
 Erlaubnispflicht für die Aufhebung von Bindungen 

  (1) Die teilweise oder vollständige Aufhebung von 
Bindungen für Wohnzwecke, von Belegungsbindun-
gen, von Belegungs- und Mietbindungen oder von 
Bindungen zum Zwecke der Selbstnutzung bedarf ei-
ner Erlaubnis. Die Erteilung einer Erlaubnis kommt 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 in folgenden Fäl-
len in Betracht:

 1.  Nutzung von gebundenem Mietwohnraum zur 
Selbstnutzung durch den Verfügungsberechtigten,

 2.  Nutzung von zur Selbstnutzung gebundenem 
Wohnraum als Mietwohnraum,

 3.  Vermietung von gebundenem Mietwohnraum an 
einen Inhaber eines für die maßgebliche Woh-
nungsgröße ausgestellten Wohnberechtigungs-
scheins nach § 15, aber unter 

  a)  Nichteinhaltung der angemessenen Wohnungs-
größen oder

  b)  Belegung unter Abweichung vom Vorbehalt 
und Vorrang oder von Sonderbindungen der 
Wohnung zugunsten bestimmter Personengrup-
pen oder bestimmter Haushalte,

 4.  Vermietung von gebundenem Mietwohnraum zu 
Wohnzwecken an eine Person ohne Wohnberech-
tigungsschein nach § 15 oder die Überlassung an 
einen Zwischenmieter entgegen § 15 Absatz 1 
Satz 2 bis 4, 

 5.  Zuführung von gebundenem Wohnraum zu ande-
ren als Wohnzwecken im Sinne des § 4 Absatz 2 a 
oder entsprechende bauliche Änderung,

 6.  nicht nur vorübergehender, mehr als sechs Mona-
te andauernder Leerstand,

 7.  bauliche Änderungen von gebundenem Wohn-
raum ohne Aufgabe des Wohnzwecks im Sinne 
des § 4 Absatz 2 a unter Wegfall von Wohnfläche,

 8. Beseitigung von gebundenem Wohnraum.
  Die Erlaubnis bedarf der Schriftform. Sie soll vorbe-

haltlich der Regelung in Absatz 4 befristet erfolgen. 
  (2) Die Erlaubnis ist in den Fällen des Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 und 2 zu erteilen, wenn im Fall 
der Nummer 1 der Verfügungsberechtigte und des-
sen Haushaltsangehörige beziehungsweise im Fall 
der Nummer 2 der Mieter und dessen Haushaltsan-
gehörige die Voraussetzungen des § 15 erfüllen. Im 
Fall des Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist die Erlaubnis 
nur wirksam, solange die Vermietung zu der höchst-
zulässigen Miete nach § 4 Absatz 6 erfolgt. Die Er-
laubnis ist im Fall des Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 zu 
erteilen, wenn der Wegfall der Wohnfläche bezogen 
auf die geförderte Wohnfläche im Gebäude weniger 
als fünf Prozent beträgt. 

  (3) Die Erlaubnis kann in den Fällen des Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 2 über Absatz 2 hinaus sowie 
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in den Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 8 er-
teilt werden, wenn 

 1.  ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhal-
tung der Belegungsbindungen nicht mehr besteht, 

 2.  dies zur Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen erforderlich ist oder

 3.  dem Verfügungsberechtigten ein Festhalten an der 
bindungsgerechten Nutzung nicht mehr zumut-
bar ist, wobei dies aufgrund fehlender Nachfrage 
nur angenommen werden kann, wenn der Verfü-
gungsberechtigte nachweist, dass ein hinreichen-
des eigenes Bemühen um eine zweckentsprechen-
de Nutzung der gebundenen Wohnung über einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten erfolglos 
geblieben ist. 

  In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 kann 
die Erlaubnis auch ohne Antrag eines Verfügungsbe-
rechtigten für bestimmte Wohnungen, für Wohnun-
gen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimm-
ten Gebieten erteilt werden. 

  (4) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 6 ist in der Regel befristet für längstens fünf Jah-
re, bei unbefristetem Nutzungsverhältnis bis zu des-
sen Ende, zu erteilen. Abweichend hiervon ist in den 
Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 die Erlaubnis 
unbefristet zu erteilen, wenn durch eine bauliche Än-
derung die Zweckänderung dauerhaft verfestigt wer-
den soll. Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 7 und 8 ist unbefristet zu erteilen. 

  (5) Die Erlaubnis ist außer in den Fällen des Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 oder 7 
unter der Verpflichtung zu einem Ausgleich zu ertei-
len. In den Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 be-
steht der Ausgleich in einer laufenden Geldleistung 
in angemessener Höhe. In den Fällen des Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 bis 8 besteht der Ausgleich vorran-
gig in der Übertragung der Belegungs- und Mietbin-
dung nach § 22 auf Ersatzwohnungen, nur hilfsweise 
bei Nichtverfügbarkeit von Ersatzwohnraum sei-
tens des Verfügungsberechtigten in einer laufenden 
Geldleistung. Die eingezogenen Geldleistungen sind 
durch die zuständige Stelle für Maßnahmen nach die-
sem Gesetz einzusetzen. 

  (6) Bei Nichteinhaltung von Bindungen im Sinne 
des Absatz 1, ohne dass eine Erlaubnis erteilt wurde, 
richten sich die Rechtsfolgen nach §§ 25 bis 28.“

16.  In § 19 Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
„Von den Absätzen 1 bis 3“ die Wörter „zum Nach-
teil des Mieters“ eingefügt. 

17. § 20 wird wie folgt gefasst:

 „§ 20 
 Landesweite elektronische Wohnungsbindungskartei 

  (1) Die zuständige Stelle ist verpflichtet, über den 
Bestand an gefördertem sozialem Wohnraum eine 
Wohnungsbindungskartei zu führen. Hierzu hat sie 
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folgende Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Siche-
rung der Zweckbestimmung der Wohnung erforder-
lich ist:

  1. Förderobjekt,
  2. Förderempfänger,
  3. Nutzer,
  4. Wohnberechtigung der Nutzer,
  5. Förderung,
  6. Belegungsbindung,
  7. Mietbindung,
  8. Erlaubnis für die Aufhebung von Bindungen,
  9. mittelbare Belegung,
 10. Geldleistung bei Verstößen,
 11. Ende der Belegungs- und Mietbindung,
 12. kommunale Förderung.
  (2) Die Wohnungsbindungskartei ist in elektroni-

scher Form auf der Grundlage einer landesweit ein-
heitlichen digitalen Plattform zu führen. Bis zu deren 
Verfügbarkeit ist die Wohnungsbindungskartei de-
zentral auf geeignete andere Weise zu führen. 

  (3) Nach Verfügbarkeit einer landesweit einheit-
lichen digitalen Plattform sind die Daten zu neuen 
Förderungen ausschließlich in elektronischer Form 
zu erfassen. Die Daten zu Förderungen, die zum 
Zeitpunkt der Verfügbarkeit bereits gewährt wurden, 
sind nachträglich in die landesweit einheitliche digi-
tale Plattform zu übertragen.

  (4) Die Daten nach Absatz 1 sind in der Wohnungs-
bindungskartei nach Ablauf von zehn Jahren nach 
dem Ende der Bindungen zu löschen.“

18. § 21 wird wie folgt geändert: 
 a) Der bisherige § 21 wird aufgehoben.
 b) Die Überschrift von § 21 wird wie folgt gefasst:

  „§ 21 
  Sonstige Vorschriften der Sicherung, 
  datenschutzrechtliche Bestimmungen, 
  Betretungsrecht“

 c)  Der bisherige § 20 Absätze 2 bis 11 wird § 21 Ab-
sätze 1 bis 10. 

 d)  In § 21 Absatz 7 werden die Wörter „Absatz 3 und 6“ 
durch die Wörter „Absatz 2 und 5“ ersetzt. 

 e)  In § 21 Absatz 10 werden die Wörter „Absatz 1, 4 
und 6“ durch die Wörter „Absatz 3 und 5“ ersetzt. 
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19. § 22 wird wie folgt gefasst:

 „§ 22 
 Mittelbare Belegung

  (1) Die Belegungs- und Mietbindungen können nach 
Maßgabe der folgenden Voraussetzungen und Be-
stimmungen auch an Ersatzwohnungen begründet 
werden (mittelbare Belegung), entweder im Wege 
der anfänglichen mittelbaren Belegung oder durch 
nachträgliche Übertragung. Die anfängliche mittel-
bare Belegung kann im Wege der Förderzusage nach 
§ 13 durch die Bewilligungsstelle mit Zustimmung 
der zuständigen Stelle erfolgen, die nachträgliche 
Übertragung bedarf einer schriftlichen öffentlich-
rechtlichen Übertragungsvereinbarung zwischen dem 
Verfügungsberechtigten und der zuständigen Stelle.

 (2) Die mittelbare Belegung ist nur zulässig, wenn
 1.  dies der Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler 

Bewohnerstrukturen dient oder aus anderen Grün-
den der örtlichen wohnungswirtschaftlichen Ver-
hältnisse geboten ist, 

 2.  an der Übertragung ein sonst überwiegendes be-
rechtigtes Interesse besteht und

 3.  geförderte Wohnungen und Ersatzwohnungen 
unter Berücksichtigung des Förderzwecks gleich-
wertig sind und sichergestellt ist, dass zum Zeit-
punkt des Übergangs die geförderten Wohnungen 
wie auch die Ersatzwohnungen bezugsfertig oder 
frei sind.

  Als gleichwertig gelten die geförderten Wohnungen 
und die Ersatzwohnungen, wenn die Beträge des 
sich für die geförderten Wohnungen ergebenden Ab-
schlags von der Kaltmiete gegenüber der konkreten 
jeweils ortsüblichen Vergleichsmiete mindestens den 
Beträgen der Abschläge entsprechen, die sich beim 
Ersatzwohnraum gegenüber der jeweiligen ortsüb-
lichen Vergleichsmiete ergeben (Mietwertvergleich) 
und somit dem Verfügungsberechtigten kein wirt-
schaftlicher Vorteil entsteht. Bei der anfänglichen 
mittelbaren Belegung gelten die Ersatzwohnungen 
auch dann als frei, wenn sie zum Zeitpunkt der Über-
tragung bewohnt sind, die Mieter aber die Vorausset-
zungen für die Wohnberechtigung nach § 15 erfüllen.

  (3) Mit dem Zeitpunkt des Übergangs gelten die Er-
satzwohnungen als geförderte Wohnungen im Sinne 
der Förderzusage. Auf die Ersatzwohnungen sind ab 
dem Zeitpunkt des Übergangs die Vorschriften des 
Dritten und Vierten Abschnitts anzuwenden.

  (4) Sind gewährte Fördermittel durch dingliche 
Rechte am Grundstück der geförderten Wohnungen 
gesichert, können die zuständige Stelle, der Ver-
fügungsberechtigte und der Gläubiger vereinba-
ren, dass die dinglichen Rechte aufgehoben und am 
Grundstück der Ersatzwohnungen neu bestellt wer-
den.“ 
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20. § 25 wird wie folgt gefasst:

 „§ 25
 Naturalrestitution bei Verstößen 
 gegen Bindungen ohne Erlaubnis

  (1) Ist eine Mietwohnung entgegen § 15 Absatz 1 
überlassen worden, ohne dass vorher eine Erlaubnis 
nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder 4 erteilt 
wurde, und hätte der Mieter dies unter Beachtung der 
erforderlichen Sorgfalt zumindest wissen können, hat 
der Vermieter auf Verlangen der zuständigen Stelle 
das Mietverhältnis zu kündigen und die Wohnung ei-
nem Wohnberechtigten zu überlassen. Kann der Ver-
mieter die Beendigung des Mietverhältnisses durch 
Kündigung nicht alsbald erreichen, kann die zustän-
dige Stelle unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
von dem Mieter, der die Wohnung entgegen § 15 be-
sitzt, die Räumung der Wohnung verlangen.

  (2) Wer gebundenen Wohnraum anderen als Wohn-
zwecken zuführt oder entsprechende bauliche Ände-
rungen vornimmt, ohne dass vorher eine Erlaubnis 
nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 erteilt wurde, 
hat auf Verlangen der zuständigen Stelle die Eignung 
für Wohnzwecke auf seine Kosten wiederherzustel-
len.“

21. § 26 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „§ 15, § 17, 

§ 18, § 19 Abs. 2 und 3 oder § 20 Abs. 5 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 15, § 18 Absatz 1 Satz 1, § 19 
Absatz 2 und 3 oder § 21 Absatz 4 Satz 1“ und das 
Wort „kann“ durch das Wort „soll“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Art“ die 
Wörter „und Dauer“ eingefügt. 

 c) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
   „Die Geldleistung darf das Doppelte des Wertes 

der Förderung nicht übersteigen.“

22. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
  „3.  entgegen § 18 Absatz 1 der Erlaubnispflicht 

nicht nachkommt,“
 b)  In Nummer 5 wird die Angabe „§ 17 Abs. 3, § 18 

Abs. 3“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 1“ und die 
Angabe „§ 20 Abs. 5 Satz 1“ durch die Angabe 
„§ 21 Absatz 4 Satz 1“ ersetzt. 

23. § 30 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
  „(5) Als Bezugsgröße für einkommensabhängige 

Festlegungen nach dem Zweiten Wohnungsbauge-
setz und dem Wohnraumförderungsgesetz gilt die 
dynamische Bezugsgröße anhand des durchschnitt-
lichen Bruttojahresverdienstes nach § 10 Absatz 3.“
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24. § 32 wird wie folgt geändert: 
 a)  Absatz 3 Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben und 

nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt: 
   „Ist in der Gemeinde nach Satz 3 keine höchst-

zulässige Miete durch Satzung festgelegt, gilt für 
die höchstzulässige Miete ein einheitlicher Ab-
schlag von 15 Prozent gegenüber der ortsüblichen 
Vergleichsmiete. Der nach Satz 5 maßgebende 
Höchstbetrag darf auch nach einer Modernisie-
rung nur so weit überschritten werden, dass die 
Höhe der Miete um mindestens zehn Prozent un-
ter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.“ 

 b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

25. § 35 wird wie folgt gefasst:

 „§ 35
 Abweichungsbefugnis

  Soweit für die Gewährung von Finanzhilfen des Bun-
des zwingende Bedingungen oder Nebenbestimmun-
gen festgelegt werden, kann von entgegenstehenden 
einzelnen Vorschriften dieses Gesetzes abgewichen 
werden.“

26. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2
Aufhebung der Zweiten Verordnung der Landesregie-
rung zur Feststellung von Einkommensgrenzen in der 
Wohnraumförderung nach dem Zweiten Wohnungs-

baugesetz und dem Wohnraumförderungsgesetz

Die Zweite Verordnung der Landesregierung zur Fest-
stellung von Einkommensgrenzen in der Wohnraum-
förderung nach dem Zweiten Wohnungs baugesetz und 
dem Wohnraumförderungsgesetz vom 3. Dezember 2013 
(GBl. S. 363) wird aufgehoben. 

Artikel 3
Änderung der Verordnung des Finanz- und 

Wirtschaftsministeriums über Zuständigkeiten 
nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz

Die Verordnung des Finanz- und Wirtschaftsministeri-
ums über Zuständigkeiten nach dem Landeswohnraum-
förderungsgesetz vom 9. Oktober 2009 (GBl. S. 541), die 
zuletzt durch Artikel 106 der Verordnung vom 25. Janu-
ar 2012 (GBl. S. 65, 77) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1.  In der Überschrift werden die Wörter „Finanz- und 
Wirtschaftsministerium“ durch das Wort „Wirtschafts-
ministerium“ ersetzt. 

2.  In § 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 17 Abs. 2, § 18 
Abs. 1, § 21 Abs. 1 und 2 und § 22 Abs. 1, 2 und 4“ 
durch die Wörter „§ 18 Absatz 1 und § 22 Absatz 1“ 
ersetzt.
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3. § 2 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e wird die Angabe 

„§ 18 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 17 Absatz 2“ er-
setzt. 

 b)  In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f wird die Angabe 
„§ 20 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 21 Absatz 3“ er-
setzt.

 c)  In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe g wird die Angabe 
„§ 20 Abs. 5 Satz 1“ durch die Angabe „§ 21 Absatz 4 
Satz 1“ ersetzt.

 d)  In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe h werden die Wör-
ter „§ 20 Abs. 11 in Verbindung mit Abs. 4“ durch 
die Wörter „§ 21 Absatz 10 in Verbindung mit Ab-
satz 3“ ersetzt. 

 e)  In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe i werden die Anga-
be „§ 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 2“ durch die 
Angabe „§ 18 Absatz 5“ sowie der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

 f)  Satz 1 Nummer 2 wird folgender Buchstabe j an-
gefügt:

  „j)  für die Erfassung der Daten nach § 20 Absatz 3 
LWoFG in die landesweit einheitliche digitale 
Plattform betreffend die Daten nach § 20 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 5, 6, 7 und 11 LWoFG, wobei 
dies auch für die Daten der im Zeitpunkt der In-
betriebnahme der landesweit einheitlichen digi-
talen Plattform bereits gewährten Förderungen 
gilt.“

4.  In § 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 20 Abs. 8“ durch die 
Angabe „§ 21 Absatz 7“ ersetzt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

a) Allgemeines

Das Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) vom 11. Dezember 2007 
(GBl. S. 581) regelt die Grundlagen der sozialen Wohnraumförderung und ist am  
1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die Länder hatten die Gesetzgebungskompetenz 
hierfür durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 
(BGBl. I S. 2034) im Zuge der Föderalismusreform erhalten. Die Auswirkungen 
der landesrechtlichen Neuregelung wurden gemäß § 35 evaluiert. 
Die Novellierung des LWoFG verbessert die Anwendung der Regelungen zur so-
zialen Wohnraumförderung in der Praxis. Hierzu werden insbesondere 

–  aus besonderem öffentlichen Interesse Sonderbindungen nach Maßgabe des je-
weiliges Programmes ermöglicht, § 6 Absatz 1,

–  unter engen Voraussetzungen die Möglichkeit zum Erwerb von Belegungs-
rechten im Bestand auch bei laufendem Mietverhältnis sowie zur nahtlosen 
Anknüpfung an eine auslaufende Bindung zugelassen, § 6 Absatz 3,

–  die sich aus dem Fachaufsichtsrecht ergebende vorübergehende Aussetzung 
bindungsbegründender Förderungen (sog. Fördersperre) bei schwerwiegenden 
Verstößen gegen die Verpflichtung zur Erfassung und Überwachung von Bin-
dungen ausdrücklich benannt, § 10 Absatz 2 a,

–  die Regelungen zur Einkommensermittlung durch Berücksichtigung von Un-
terhaltsleistungen sowie durch Anrechnung des Entlastungsbetrags bei Allein-
erziehenden angepasst, § 12, 

–  die enge Ausnahmeregelung von der Nachwirkungsfrist von acht Jahren bei 
vorzeitiger Tilgung eines Förderdarlehens bei selbst genutztem Wohneigentum 
gelockert, § 16,

–  die Regelungen zur Sicherung der Belegungsbindung durchgreifend unter Zu-
sammenfassung mehrerer Vorschriften in einer Norm zur Erlaubnispflicht für 
die Aufhebung von Bindungen neu gefasst (bisher Genehmigung beziehungs-
weise Freistellung) und damit Abgrenzungsschwierigkeiten beseitigt, § 18, 

–  die Kriterien für die Zulässigkeit der mittelbaren Belegung unter Wahrung der 
mit einer Förderung zu verfolgenden Zwecke sowie der europarechtlichen Vor-
gaben präzisiert, mit einer gesetzlichen Beschreibung der Gleichwertigkeit der 
Ersatzwohnung und mit begrifflicher Unterscheidung zwischen der anfäng-
lichen und der nachträglichen mittelbaren Belegung, § 22, 

–  die Rechtsfolgen bei Verstößen gegen die Belegungs- und Mietbindungen weiter-
entwickelt, um klarere Vorgaben für die Rechtsanwendung zu treffen und um den 
zweckentsprechenden Mitteleinsatz besser zu gewährleisten, §§ 25 bis 27. 

Neu geschaffen wird eine Rechtsgrundlage für den Aufbau und die Einführung ei-
nes landesweit einheitlichen EDV-Verfahrens zur Speicherung und Überwachung 
von Belegungs- und Mietbindungen (elektronische Wohnungsbindungskartei) 
unter Fortschreibung der bisherigen Regelung, § 20. 
Die Verordnungsermächtigung an die Landesregierung in § 30 zur regelmäßigen 
Anpassung betreffend die Umrechnung des Einkommens mit Blick auf Altfälle 
vor Inkrafttreten der landesrechtlichen Regelung im Jahr 2008 sowie die hierzu 
erlassene 2. Einkommensfeststellungsverordnung werden aufgehoben. Diese Re-
gelungen haben sich nicht bewährt. Durch die Aufhebung der Vorschrift wird ein 
wesentlicher Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet und eine Gleichbehandlung 
von Alt- und Neufällen in Form einer dynamischen Festlegung der Einkommens-
grenzen erreicht. 
In § 32 wird eine Regelungslücke geschlossen und eine landesweite Auffangrege-
lung für den in der Praxis häufigen Fall, dass eine Gemeinde keine Satzung über 
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die höchstzulässige Miete erlassen hat, getroffen. Für diesen Fall wird die Höchst-
miete anhand eines landesweit einheitlichen Abschlags von der jeweiligen ortsüb-
lichen Vergleichsmiete festgesetzt. 
Weitere Änderungen beinhalten Anpassungen zur Zielsetzung und zu den Ziel-
gruppen des Gesetzes in § 1, Anpassungen an neue Entwicklungen in den europa-
rechtlichen Vorgaben des Beihilferechts sowie redaktionelle Anpassungen und 
Klarstellungen.

b) Berechnung des Erfüllungsaufwands

Die maßgeblichen Faktoren zur Berechnung des Erfüllungsaufwands sind insbe-
sondere die zu erwartenden Fallzahlen und der Zeit- und Personalaufwand. 

(1) Schaffung eines neuen Fördertatbestands nach § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
LWoFG zum Bau von Mietwohnraum an wohnberechtigte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter:

Für die Bürgerinnen und Bürger als Antragstellerin/Antragsteller wird von ei-
nem Zeitaufwand bei der Antragstellung von 60 Minuten nach der Zeitwertta-
belle Bürgerinnen und Bürger (mittlere Schwierigkeit) gemäß dem Leitfaden zur 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands 2018 ausgegangen. Für die 
Wirtschaft als Antragsteller wird nach der Zeitwerttabelle Wirtschaft von einem 
Zeitaufwand bei der Antragstellung von 30 Minuten und von Lohnkosten für das 
Baugewerbe in Höhe von 28,20 Euro (Durchschnitt) ausgegangen.
Nach den Erfahrungen des Wirtschaftsministeriums ist bezüglich des neuen För-
dertatbestands jährlich mit etwa 40 Anträgen zu rechnen, davon 70 Prozent Unter-
nehmen und 30 Prozent private Antragsteller. Für die Entgegennahme der Anträ-
ge und die Überprüfung auf Vollständigkeit bei den Wohnraumförderungsstellen 
wird der Zeitaufwand mit etwa 60 Minuten gehobener Dienst (gD) veranschlagt. 
Der Personalaufwand wird nach der Lohnkostentabelle Verwaltung mit einer  
Höhe von 42,30 Euro berechnet. Die L-Bank hat für die Bearbeitung eines För-
derantrags Kosten in Höhe von 8 600 Euro pro Fall (Personal-, Sach- und Service-
kosten) angegeben. 

(2) Schaffung eines neuen Fördertatbestands in § 6 Absatz 3 Satz 2 LWoFG; 
Möglichkeit zum Erwerb von Belegungsrechten im Bestand im Fall der Einkom-
mensreduzierung:
Für die Bürgerinnen und Bürger als Vermieterin/Vermieter sowie als Mieter wird 
von einem Zeitaufwand nach der Zeitwerttabelle für Bürgerinnen und Bürger von 
jeweils 20 Minuten ausgegangen. Dies betrifft die Stellung des Förderantrags von 
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Bürgerinnen und Bürger als Vermieter sowie die Führung des Nachweises der 
Einkommensminderung von Bürgerinnen und Bürger als Mieter. Der Einkom-
mensnachweis bezieht sich in der Regel auf abhängige Beschäftigungsverhältnis-
se oder Transferleistungen.
Für die Wirtschaft als Vermieter wird nach der Zeitwerttabelle Wirtschaft von 
einem Zeitaufwand von 30 Minuten und von Lohnkosten für das Baugewerbe in 
Höhe von 28,20 Euro (Durchschnitt) ausgegangen. Das Verhältnis der Vermieter 
(Wirtschaft, Private) beträgt auch hier 70 Prozent zu 30 Prozent.
Die Fallzahl von ca. 100 Anträgen ergibt sich aus den Erfahrungen des Wirt-
schaftsministeriums aus den Förderprogrammen. Die L-Bank hat für die Bearbei-
tung eines Förderantrags Kosten in Höhe von 8 600 Euro pro Fall (Personal-, 
Sach- und Servicekosten) angegeben. Bei der Gemeinde wird bei Prüfung, ob der 
Antragsteller wohnberechtigt ist, von einem Zeitaufwand von 10 Minuten pro Fall 
(gD) ausgegangen (in der Regel Überprüfung des Einkommens anhand Transfer-
leistungen oder abhängigen Beschäftigungsverhältnissen).

(3) Änderungen bei Berechnung des Jahreseinkommens bezüglich Entlastungsbe-
trag und Unterhaltsverpflichtung in § 12 Absätze 2 und 3 a LWoFG:
Bei den Bürgerinnen und Bürgern ergibt sich bei der Antragstellung und dem 
Nachweis (Nachweis von Unterhaltstiteln, Kontoauszüge o. ä.) ein zeitlicher 
Mehraufwand von 10 Minuten pro Antrag. Bezüglich der Anzahl von Wohn-
berechtigungsscheinen von jährlich 23 822 Anträgen (so Auswertung der letzten 
Umfrage des Wirtschaftsministeriums für das Kalenderjahr 2015) sind nach den 
Erfahrungen des Wirtschaftsministeriums 20 Prozent der Antragstellerinnen und 
Antragsteller unterhaltspflichtig bzw. -berechtigt.

(4) Einführung des elektronischen Mitteilungs- und Anzeigeverfahren in § 17 Ab-
satz 1 LWoFG:
Bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmern als Vermieterin/Ver-
mieter einer gebundenen Mietwohnung oder als Eigentümerin/Eigentümer einer 
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selbstgenutzten Wohnung wird sich der bisherige Erfüllungsaufwand bei Mittei-
lung und Anzeige hinsichtlich des Freiwerdens und der Bezugsfertigkeit von ge-
bundenem Wohnraum (Neufälle) bzw. beim Freiwerden einer gebundenen Miet-
wohnung (Altfälle) reduzieren. Statt wie bisher nur schriftlich, ist zukünftig auch 
die elektronische Anzeige möglich.
In Anlehnung an das Vorgehen des Bundes im Gesetz zum Abbau verzichtbarer 
Anforderungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes wird bei jedem 
entfallenden Schriftformerfordernis eine Ersparnis im Zeitaufwand von einer Mi-
nute pro Fall angenommen, von dieser Ersparnis wird in 80 Prozent der Fälle 
Gebrauch gemacht. Der Bund ist zudem davon ausgegangen, dass in 60 Prozent 
dieser Fälle Portokosten anfallen (siehe BT-Drs.: 18/10183). 
Bei den Fallzahlen wird bezüglich der Neufälle von der Anzahl der geförderten 
neuen Mietwohneinheiten im Jahr 2018 (Bau und Erwerb neuen Wohnraums) 
in Höhe von 1 712 Wohneinheiten ausgegangen. Dazu kommen im Bereich des 
selbstgenutzten Wohnungseigentums 1 103 Wohneinheiten (Bau von 551 neuen 
Wohneinheiten und Erwerb von 552 Wohneinheiten im Bestand).
Bei den Altfällen wird ausgehend von einem Mieterwechsel alle 10 Jahre und 
einem Durchschnittswert des bisherigen Bestands in Höhe von 47 500 Wohnein-
heiten ausgegangen (im Jahr 2019 ca. 57 000 Wohneinheiten, diese reduzieren 
sich jedoch in den Folgejahren bis in das Jahr 2030 auf ca. 38 000). 
Auch hier wird das Verhältnis von Wirtschaft und Privat mit 70 Prozent zu  
30 Prozent gerechnet.

(5) Schaffung einer landesweiten, elektronischen Wohnungsbindungskartei in 
§ 20 LWoFG:
Beim Land entsteht ein einmaliger Umstellungsaufwand im Form von Zeitauf-
wand und Kosten für den Aufbau und zur Einrichtung der elektronischen Woh-
nungsbindungskartei einschließlich Programmierung samt Verfahren, Schnitt-
stellen und Schulungen sowie zur Übertragung der Daten der Altbestände in die 
elektronische Wohnungsbindungskartei. Im Gegenzug ergeben sich mittelfristig 
erhebliche Entlastungen durch die Vorteile einer zentralen Datenverwaltung, die 
Behördenumfragen zu Einzeldaten und zum Gesamtbestand künftig erübrigt und 
die Überwachung der Bindungen sowie des zweckentsprechenden Mitteleinsatzes 
erleichtert.
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Die Arbeiten für das Projekt Wohnungsbindungskartei sind bereits aufgenommen, 
stehen jedoch erst am Anfang. Die Kosten für die Fortführung dieses Projekts be-
laufen sich bisher in den Jahren 2020 und 2021 jeweils auf 200 000 Euro. Dieser 
Ansatz umfasst zunächst nur die Beauftragung des IT-Projekts. Der endgültige 
Gesamtbedarf des Projekts, der voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 anfällt, ist 
derzeit noch nicht abschätzbar. Über die Bereitstellung weiterer Ressourcen ist im 
Rahmen künftiger Planaufstellungsverfahren zu entscheiden.

(6) Verpflichtende Erhebung von Geldleistungen nach § 26 Absatz 1 LWoFG:

Die verpflichtende Erhebung von Geldleistungen wird zu einer Mehrbelastung für 
die Gemeinden führen, die nicht mehr wie bisher im Rahmen des Ermessens von 
der Erhebung von Geldleistungen absehen können, sondern für alle aufgedeckten 
Verstöße Geldleistungen erheben sollen, was den Erlass entsprechender Beschei-
de, die Überwachung des Eingangs der Geldleistungen sowie gegebenenfalls die 
Vollstreckung sowie die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren beinhaltet.
Die Fallzahlen können anhand der bereits erfolgten Aufarbeitung in Fachauf-
sichtsverfahren mit 30 Fällen pro Jahr angesetzt werden, in denen nicht mehr im 
Rahmen des Ermessens auf die Erhebung der Geldleistung verzichtet wird. Die 
Erhebung der Geldleistung durch die Gemeinden ist ein aufwendiges Verwal-
tungsverfahren und beinhaltet die Anhörung, die Bescheidung und gegebenenfalls 
ein Vollstreckungs- oder Widerspruchsverfahren. Dies ist mit drei Tagen pro Fall 
und damit 24 Stunden (gD) zu veranschlagen.

c) Berechnung der Kosten

(1) Kosten für die öffentlichen Haushalte (ohne Erfüllungsaufwand)

Die neue Möglichkeit zur Förderung von Mitarbeiterwohnen nach § 6 Absatz 1 
Sätze 2 und 3 LWoFG führt zu neuen Anträgen auf Förderung und damit zu ent-
sprechenden jährlichen Mehrausgaben im Rahmen des Landeswohnraumförder-
programms. Im Landeswohnraumförderprogramm ist ein Bewilligungsvolumen 
in Höhe von 3 Millionen Euro veranschlagt, das innerhalb der vom Haushaltsge-
setzgeber zur Verfügung gestellten Mittel zu decken ist.
Die neue Möglichkeit des Erwerbs von Belegungsrechten im Bestand nach § 6 
Absatz 3 LWoFG führt zu neuen Anträgen auf Förderung und damit zu ent-
sprechenden jährlichen Mehrausgaben im Rahmen des Landeswohnraumförder-
programms. Die zu erwartende Fallzahl dürfte jedoch wegen der engen Voraus-
setzungen für diese Möglichkeit gering sein und wird auf jährlich 100 Anträge 
geschätzt. Multipliziert mit dem durchschnittlichen Fördervolumen je Fall bei der 
Mietwohnraumförderung im Bestand nach den belegten Fördermitteln 2018 in 
Höhe von 50 000 Euro ergibt dies Mehrausgaben in Höhe von 500 000 Euro, 
die innerhalb der vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten Mittel zu 
decken sind.
Der Wegfall des Ermessens zur Erhebung einer Geldleistung nach § 26 Absatz 1 
LWoFG und die Änderung der Bemessungsgrenze nach § 26 Absatz 2 LWoFG 
führen zu Mehreinnahmen für die öffentlichen Haushalte in Form von zusätz-
lichen Rückflüssen zum Förderprogramm. Die Höhe des Geldausgleichs ist je-
doch von jedem einzelnen Förderfall abhängig und kann deshalb nur annähernd 
anhand der Rückflüsse an die L-Bank jährlich in einer Höhe von ca. 30 000 Euro 
eingeschätzt werden.
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(2) Kosten für Private

Beim Erwerb von Belegungsrechten im Bestand nach § 6 Absatz 3 LWoFG im 
Fall der Einkommensreduzierung werden die Mieterhaushalte gemäß der erfolg-
ten Mietabsenkung entlastet. Eine betragsmäßige Bezifferung dieser Mietabsen-
kung ist nicht möglich, da sie unter anderem von der Höhe der jeweils in der 
Gemeinde geltenden höchstzulässigen Miete abhängt und über die Höhe eines 
landesweiten Durchschnittsbetrags keine Erkenntnisse vorliegen. 
Der Wegfall des Ermessens zur Erhebung einer Geldleistung nach § 26 Absatz 1 
LWoFG und die Änderung der Bemessungsgrenze nach § 26 Absatz 2 LWoFG 
können zu Mehrbelastungen bei den jeweiligen Adressaten des Geldleistungsbe-
scheids kommen. Diese Mehrbelastungen stellen jedoch lediglich einen Ausgleich 
für die unberechtigte Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landeswohnraum-
förderprogramms dar, sodass letztlich nur ein rechtswidrig erlangter Vermögens-
vorteil wieder kompensiert wird und von einer tatsächlichen Mehrbelastung nicht 
gesprochen werden kann. 
Durch die Auffangregelung des § 32 Absatz 3 LWoFG können sich Änderungen 
der Miethöhe für Sozialwohnungen und damit eine Entlastung bei Mieterinnen 
und Mietern ergeben. Eine betragsmäßige Bezifferung dieser Entlastung ist nicht 
möglich, da sie unter anderem von der Höhe der jeweils in der Gemeinde gel-
tenden höchstzulässigen Miete abhängt und über die Höhe eines landesweiten 
Durchschnittsbetrags keine Erkenntnisse vorliegen.

II. Einzelbegründung

Zu § 1 Absatz 2

Haushalte von einem alleinerziehenden Elternteil mit minderjährigem/n Kind/ern 
sind zwar bereits bisher vom Begriff „sonstige Haushalte mit Kindern“ umfasst. 
Durch die explizite Ergänzung des Begriffs „Alleinerziehende“ wird jedoch ver-
deutlicht, dass gerade Alleinerziehende zur Zielgruppe der sozialen Wohnraum-
förderung gehören können. In der Praxis haben Alleinerziehende häufig in be-
sonderem Maße Schwierigkeiten, sich am Markt angemessen mit Wohnraum zu 
versorgen und sind insoweit auf Unterstützung angewiesen. Diese Aufwertung 
zur ausdrücklichen Zielgruppe wird zudem auf der Ebene der Durchführungs-
hinweise darin Ausdruck finden, dass bei der Bemessung des Wohnraums – bei 
gleichbleibender Wohnungsfläche in Abhängigkeit von der Personenzahl – eine 
(belegungsseitige) Privilegierung in der Weise stattfindet, dass dem alleinerzie-
henden Elternteil zusätzlicher Wohnraum in Form von jeweils einem Zimmer 
mehr zugestanden wird, um ein eigenes Schlafzimmer des alleinerziehenden El-
ternteils zu ermöglichen. 
Die Neubezeichnung „Menschen mit Behinderungen“ anstelle des bisherigen Be-
griffs „behinderten Menschen“ erfolgt im Einklang mit der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Zu § 1 Absatz 3

Bei der Ergänzung handelt es sich um einen allgemeinen Programmsatz, der ver-
deutlicht, dass die Schaffung und Erhaltung eines Bestands an Sozialwohnungen 
ein politisch und gesellschaftlich bedeutsames Ziel ist, und dass die öffentliche 
Wohnraumförderung ein wichtiges Element zur Schaffung und Erhaltung bezahl-
baren Wohnraums im Rahmen des gesamten Wohnungsmarktes darstellt. 

Zu § 2 Nummer 13

Zur Klarstellung und Verdeutlichung wird der Fördergrundsatz „Berücksichti-
gung der gesellschaftlichen Anforderungen“ ergänzt. Die Schaffung von barrie-
refreiem Wohnraum als Bestandteil der gesellschaftlichen Anforderungen wird 
ausdrücklich benannt.
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Zu § 3 Absatz 3

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung in § 4 Absatz 13.

Zu § 4 Absatz 2 a (neu)

In die Begriffsbestimmungen des § 4 wird eine Definition des Begriffs „Wohnen“ 
im Sinne dieses Gesetzes als selbstbestimmtes freiwilliges Wohnen eingefügt. 
Dies dient zur Klarstellung der Abgrenzung zu anderen Fallgestaltungen, die nicht 
vom Anwendungsbereich des LWoFG umfasst sind. Am Merkmal der Freiwillig-
keit des Aufenthalts fehlt es insbesondere bei der polizeirechtlich veranlassten 
Einweisung in eine bestimmte Wohnung, etwa zur Vermeidung drohender Ob-
dachlosigkeit. Von einer eigenständigen Haushaltsführung und einer unabhängi-
gen Gestaltung des häuslichen Wirkungskreises kann beispielsweise nicht gespro-
chen werden bei einem stationären Krankenhausaufenthalt. Pflegebedürftigkeit 
oder Behinderung stehen einer eigenständigen Haushaltsführung und einer un-
abhängigen Gestaltung des häuslichen Wirkungskreises generell nicht entgegen. 
Ausgeschlossen vom Anwendungsbereich sind gemeinschaftliche Wohnformen 
im Sinn des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz Baden-Württemberg (WTPG), 
namentlich stationäre Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 WTPG, vollständig 
selbstverantwortete Wohngemeinschaften nach § 2 Absatz 3 WTPG und ambulant 
betreute Wohngemeinschaften für volljährige Menschen mit Unterstützungs- und 
Versorgungsbedarf oder mit Behinderungen nach § 4 Absatz 2 und 3 WTPG. Die-
se Wohnformen unterfallen eigenständigen Fördermaßnahmen oder Investitions-
bedingungen. Von nur vorübergehender Dauer ist in der Regel die vorläufige Un-
terbringung von Flüchtlingen unmittelbar nach deren Einreise nach Deutschland, 
diese ist ebenfalls nicht Gegenstand des Anwendungsbereichs des LWoFG. 

Zu § 4 Absatz 3

Bei der Ergänzung handelt es sich um eine Klarstellung, dass selbst genutztes ge-
fördertes Wohneigentum der Bindung zum Zweck der Selbstnutzung unterliegt 
und dass nach Aufgabe der Selbstnutzung im Fall der Vermietung die Belegungs- 
und Mietbindungen zu beachten sind solange die Bindungen noch bestehen. 

Zu § 4 Absatz 5 und Absatz 6

Bei der Neufassung des Absatz 6 handelt es sich um eine Klarstellung der ver-
schiedenen Rechtsgrundlagen der höchstzulässigen Miete. Diese ergibt sich zu-
nächst aus der jeweiligen Förderzusage. Ist dort nichts geregelt, kann sich die 
höchstzulässige Miete aus der Satzung der Gemeinde nach § 32 Absatz 3 Satz 3 
ergeben. Liegt keine Satzung vor, ergibt sich die höchstzulässige Miete aus der 
gesetzlichen Auffangregelung des § 32 Absatz 3 Satz 6 in Höhe der jeweils orts-
üblichen Vergleichsmiete abzüglich eines einheitlichen Abschlags von 15 Pro-
zent. 
Die Änderung in Absatz 5 ist eine Folgeänderung hierzu und stellt klar, dass sich 
die höchstzulässige Miete nicht nur aus der Förderzusage ergeben kann.

Zu § 4 Absatz 8

Bei der Ergänzung um den Verweis auf die Wohnflächenverordnung des Bundes 
handelt es sich um eine Klarstellung. Dieser Verweis war bereits bisher in den 
Durchführungshinweisen zum LWoFG, Ziffer 3.4 enthalten und wird nun aus-
drücklich in die gesetzliche Regelung aufgenommen. 

Zu § 4 Absatz 13

Die bisherige Regelung in § 4 Absatz 13 Satz 5 mit der Unterscheidung zwischen 
unmittelbarer und mittelbarer Belegung entfällt. Der Begriff der mittelbaren Be-
legung wird nun in § 22 bestimmt und präzisiert. 
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Zu § 4 Absatz 16

Bislang ist für die Zuordnung als Haushaltsangehöriger das Vorliegen einer 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft erforderlich. Die bisherige Formulierung ist 
überholt und wurde in einigen bundesrechtlichen Vorschriften, insbesondere im 
Sozial- und Wohngeldrecht zwischenzeitlich geändert. Durch das Erfordernis des 
gemeinsamen Bewohnens von Wohnraum in Form einer Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft – unter unveränderter Aufzählung der in Frage kommen-
den Haushaltsangehörigen – wird wie bisher eine über das bloße Zusammenwoh-
nen hinausgehende Voraussetzung aufgestellt, der Wohngemeinschaften nicht ge-
nügen.
Damit wird zugleich das Auslegungsproblem geklärt, dass bei einem alleinerzie-
henden Elternteil mit minderjährigem/n Kind/ern ein gemeinsames Wirtschaften 
nicht vorliegt, vielmehr das Wirtschaften einseitig von dem Elternteil ausgeht, 
Haushalte von Alleinerziehenden aber gerade Zielgruppe der sozialen Wohn-
raumförderung sein sollen, vergleiche § 1 Absatz 2. 

Zu § 4 Absatz 20

Bei den Ergänzungen handelt es sich um sprachliche Anpassungen.

Zu § 4 Absatz 22

Die bisher bereits im Förderprogramm bestehende Öffnungsklausel, wonach 
zum Eigenkapital unter bestimmten Voraussetzungen auch Darlehen trotz ihrer 
Rückzahlungsverpflichtung gehören können, wird in Form einer allgemeinen Öff-
nungsklausel aus Gründen der Rechtssicherheit gesetzlich verankert. Im jeweili-
gen Förderprogramm kann dann von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht 
und die jeweiligen Voraussetzungen geregelt werden.

Zu § 6

Mit dem Absatz 1 Satz 1 und dem Absatz 4 wird unverändert die bisherige Fas-
sung des § 6 fortgeführt. 
Neu in Absatz 1 Sätze 2 bis 7 aufgenommen wird die Möglichkeit, aus beson-
derem öffentlichen Interesse nach Maßgabe des jeweiligen Förderprogramms 
Sonderbindungen zu begründen. Das öffentliche Interesse kann insbesondere in 
der Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung bestehen. Mit einer derartigen 
Sonderbindung kann geförderter Wohnraum zugunsten einzelner oder mehrerer 
Unternehmen der mietweisen Überlassung an wohnberechtigte Mitarbeiter vor-
behalten werden. Von dieser Sonderbindung gilt der Förderempfänger als inso-
weit befreit, als eine Überlassung des geförderten Wohnraums an wohnberech-
tigte Mitarbeiter nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist. Die Überlassung 
hat dann an wohnberechtigte Haushalte nach § 15 zu erfolgen. Eine Ausgleichs-
leistung ist in diesen Fällen einer nicht über die allgemeine Förderung hinausge-
henden Förderung angesichts der fortbestehenden Bindung für die Allgemeinheit 
wohnberechtigter Haushalte nicht zu entrichten.
In Absatz 2 der Neufassung werden der Grundsatz der Koppelung der Förderung 
an die Begründung von Belegungs- und Mietbindungen sowie von Bindungen 
zum Zwecke der Selbstnutzung klargestellt. Damit wird die seit Jahren im Wohn-
raumförderungsprogramm des Landes verankerte Förderung wiedergegeben und 
verdeutlicht. Klargestellt wird auch, dass die Förderung von Modernisierungs-
maßnahmen für Wohnraum ohne die Begründung von Bindungen möglich ist.
In Absatz 3 Satz 1 wird grundsätzlich klargestellt, dass der Erwerb von Bele-
gungsrechten im Bestand nur bei freiem Mietwohnraum möglich ist. In Satz 2 
wird eine Ausnahme hiervon unter engen Voraussetzungen gewährt, um soziale 
Härtefälle mit Blick auf die drohende Verdrängung aus einer bestehenden Miet-
wohnung zu vermeiden. Ein solch nachträglicher Erwerb von Bindungen im Be-
stand setzt über die geregelten rechtlichen Voraussetzungen hinaus in tatsäch-
licher Hinsicht die Bereitschaft des Vermieters voraus, seine Mietwohnung lang-
fristig, also gegebenfalls auch nach Beendigung des laufenden Mietverhältnisses, 
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den Belegungs- und Mietbindungen gemäß LWoFG zu unterwerfen. Die weitere 
Ausnahme in Satz 3 zur nahtlosen Anknüpfung an eine auslaufende Bindung ent-
hält eine Klarstellung gemäß der bestehenden Förderpraxis. 

Zu § 7 Absatz 1

Bei der Änderung in Satz 3 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Neufassung des § 6. 
Zur Änderung in Satz 4 ist auch unter Berücksichtigung der Subsidiarität der 
Städtebauförderung gegenüber Fachförderprogrammen eine Kombination bezie-
hungsweise komplementäre Ergänzung verschiedener Förderungen als Neben-
einander für dasselbe Förderobjekt beziehungsweise dieselbe Fördermaßnahme 
grundsätzlich zulässig. Ausgeschlossen ist lediglich die Doppelförderung dessel-
ben Fördergegenstands beziehungsweise desselben Förderzwecks – hier konkret 
die Wohnraumförderung – durch verschiedene Förderprogramme desselben För-
dergebers, wobei in diesen Fällen gegebenenfalls die Städtebauförderung subsidi-
är ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird § 7 Absatz 1 Satz 4 aufgehoben. 

Zu § 7 Absatz 3 

Die Regelung des § 7 Absatz 3 weist auf die Anwendbarkeit europarechtlicher 
Normen hin, namentlich das europäische Beihilferecht, die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs sowie die Beschlussfassung der Europäischen Kom-
mission hierzu. Aufgrund einer erfolgten Weiterentwicklung der europarecht-
lichen Vorgaben sind die Hinweise auf einzelne Kriterien gemäß den bisheri-
gen Sätzen 2 bis 4 allerdings zwischenzeitlich unvollständig und irreführend. Sie 
werden daher gestrichen. Demgegenüber bleibt Satz 1, der lediglich allgemein 
die Relevanz des europäischen Rechts gerade für die soziale Mietwohnraumför-
derung betont, bestehen und wird um einen Hinweis auf die Geltung der europa-
rechtlichen Vorgaben des Beihilferechts im neu gefassten Satz 2 ergänzt. Von 
Bedeutung für die soziale Wohnraumförderung im europäischen Beihilferecht 
sind namentlich die Regelungen zur Vermeidung und Rückforderung von Über-
kompensationszahlungen im Sinne der Artikel 4 bis 6 des Beschlusses der Euro-
päischen Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Arti-
kel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimm-
ter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABl. L 7 vom 11. Januar 2012, S. 3), 
sogenannter DAWI-Beschluss. Dieser stellt auch formale Anforderungen an den 
Inhalt und Aussagegehalt der Verwaltungsentscheidung, mit der die geförderten 
Unternehmen zu ihrer Gegenleistung in Form der Schaffung oder Modernisierung 
sozialen Mietwohnraums verpflichtet werden. Nach den Vorgaben der Europäi-
schen Kommission erhält der Bewilligungsbescheid damit den Charakter eines 
Betrauungsaktes.

Zu § 8 Absatz 1

Bei der Änderung in Nummer 5 handelt es sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung zur Neufassung des § 6.

Zu § 10 Absatz 2 a (neu)

In § 10 Absatz 2 a (neu) wird die sich aus dem Fachrecht ergebende, aber nicht 
ausdrücklich geregelte vorübergehende Aussetzung bindungsbegründender För-
derungen (sogenannter Förderstopp) bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Verpflichtung zur Erfassung und Überwachung von Bindungen genannt. Dies 
dient der Klarstellung und Rechtssicherheit. Eine Förderung kann im Rahmen 
der Fördervoraussetzungen nicht gewährt werden, wenn aufgrund schwerwiegen-
der Mängel bei der Führung der Wohnungsbindungskartei oder beim Vollzug be-
stehender Belegungs- und Mietbindungen ein zweckorientierter und effizienter 
Mitteleinsatz von vornherein nicht gewährleistet werden kann. Als letztes Mittel 
kommt ein solcher Förderstopp im Rahmen der Verhältnismäßigkeit allerdings 
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erst in Betracht, wenn seitens der Gemeinde auch auf entsprechende Aufforde-
rung im Rahmen der Fachaufsicht keine ausreichenden Maßnahmen zur Abhil-
fe getroffen werden, aufgrund derer eine ordnungsgemäße Erfassung und Über-
wachung von Bindungen erwartet werden könnte. Dabei ist abzustellen auf das 
der Gemeinde obliegende und mögliche Handeln, um den ordnungsgemäßen Ge-
setzesvollzug wieder sicherzustellen. 

Zu § 10 Absatz 3 

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. Die Unterscheidung zwischen 
Angestellten und Arbeitnehmern entfällt. 

Zu § 10 Absatz 5

Auf die Begründung zu § 1 Absatz 2 bezüglich der ausdrücklichen Benennung 
Alleinerziehender als Zielgruppe wird verwiesen. 

Zu § 11 Absatz 2

Ziel der Nummer 2 ist es, Fehlförderungen im Falle vorliegenden Vermögens zu 
vermeiden. Im Sinne des effizienten Einsatzes von Fördermitteln und des sparsa-
men Umgangs mit Haushaltsmitteln sollte eine Förderung nicht nur ausgeschlos-
sen sein, wenn der Umstand ausreichenden vorliegenden Vermögens für einen 
nicht sachverständigen Beurteiler klar zu erkennen ist, sondern auch dann, wenn 
er erst nach einer Antragsprüfung festgestellt wird. Andernfalls könnten Vermö-
gensverhältnisse, die sich durch einen gewissen Grad an Komplexität auszeich-
nen, ohne sachlichen Grund begünstigt werden. Im Übrigen erfolgt eine Klarstel-
lung bezüglich des verwertbaren Vermögens.

Zu § 12 Absatz 1

Die Änderung beinhaltet eine Angleichung des Wortlauts zum maßgeblichen 
Zeitpunkt gemäß Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 sowie die entsprechende Fol-
geänderung in Satz 3. In beiden Fällen kommt es auf einen Antrag mit vollstän-
digen Angaben an. Bei der Änderung in Satz 2 Nummer 2 hinsichtlich des Para-
grafenverweises handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Neufas-
sung der §§ 20 und 21.

Zu § 12 Absatz 2

Bei der Änderung in Satz 2 hinsichtlich des Paragrafenverweises handelt es sich 
um eine redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung der §§ 20 und 21. 
Durch die Änderung in Satz 3 (neu) wird zur Berücksichtigung der besonderen 
Situation Alleinerziehender bei der Einkommensberechnung eine Anrechnung des 
Entlastungsbetrags für Alleinerziehende nach § 24 b EStG vorgenommen. Auf die 
Begründung zu § 1 Absatz 2 betreffend die Zielgruppe der Alleinerziehenden wird 
verwiesen.

Zu § 12 Absatz 3 a (neu)

Nach § 12 wird das maßgebliche Einkommen auf der Basis des Bruttoeinkom-
mens abzüglich Werbungskosten ermittelt, während im früheren Bundesrecht das 
Nettoeinkommen zugrunde gelegt wurde. Diese Vereinfachung der Einkommens-
ermittlung hat sich bewährt und wird beibehalten. 
Bislang nicht aufgeführt im abschließenden Katalog der anzurechnenden Ein-
künfte sind Unterhaltszahlungen. Dies führt bei den in der Praxis häufigen Fällen 
von Unterhaltspflichten dazu, dass Unterhaltszahlungen beim Einkommen nach 
LWoFG bislang nicht berücksichtigt werden. Unterhaltszahlungen können jedoch 
das tatsächlich verfügbare Haushaltseinkommen maßgeblich beeinflussen. Es ist 
daher sachgerecht, Unterhaltszahlungen bei der Einkommensberechnung nach 
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§ 12 zu berücksichtigen, und zwar als Einkommen beim Unterhaltsempfänger und 
als Abzug beim Unterhaltspflichtigen. Für den Fall hoher Unterhaltszahlungen 
ist eine Kappung durch anzurechnende Höchstbeträge beim Unterhaltspflichtigen 
vorgesehen. Steuerliche Gesichtspunkte sind nur in Form der Sonderregelung ge-
mäß § 12 Absatz 2 zu berücksichtigen, im Übrigen wird weiterhin konsequent auf 
das Bruttoeinkommen abgestellt. 

Zu § 13 Absatz 3

Bei der Änderung in Nummer 2 hinsichtlich des Paragrafenverweises handelt es 
sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung des § 22.

Zu § 15 Absatz 1

In Satz 2 bis 4 neu wird eine Regelung zur gewerblichen Zwischenmiete ohne ei-
genes Wohninteresse aufgenommen, die klarstellt, dass unabhängig von der Aus-
gestaltung des jeweiligen Mietvertrags die Belegungs- und Mietbindungen einge-
halten werden müssen. Eine Sanktionierung von Verstößen ist nach § 26 möglich. 

Zu § 15 Absatz 6

Die Änderung dient der Gleichstellung von Lebenspartnern im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes, wie sie im § 4 Absatz 16 Satz 1 Nummer 4 sowie im 
Verweis in § 15 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2 auf § 563 BGB bereits Ausdruck ge-
funden hat. 

Zu § 16 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 3 bereinigt ein Redaktionsversehen. Der Verzicht 
des Förderempfängers auf die weitere Förderung steht nicht einem Verstoß gegen 
die Bestimmungen der Förderzusage im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 mit einer 
Nachwirkungsfrist von zehn Jahren, sondern einer freiwilligen vorzeitigen Rück-
zahlung ohne Rechtsverpflichtung im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 mit einer 
Nachwirkungsfrist von acht Jahren gleich. 
Gemäß der Neufassung des Absatzes 3 ist Absatz 1 mit den differenzierten Nach-
wirkungsfristen von zehn Jahren bei Verstößen beziehungsweise acht Jahren bei 
Rückzahlung ohne Rechtsverpflichtung entsprechend anzuwenden bei Förderun-
gen, die in Form einmaliger Zuschüsse anstelle zinsverbilligter Darlehen gewährt 
werden. Die bisher in Absatz 3 für einmalige Zuschüsse enthaltene Nachwir-
kungsfrist von zehn Jahren für beide Fallgruppen ist insoweit zu korrigieren.

Zu § 16 Absatz 1 Satz 5 

Gemäß Absatz 1 Satz 4 gilt eine Ausnahme von der Nachwirkungsfrist nach Ab-
satz 1 Satz 1 in Form eines sofortigen Endes der Bindungswirkung bei der För-
derung selbst genutzten Wohneigentums, wenn der geförderte Wohnraum zum 
Zeitpunkt der vorzeitigen Tilgung noch selbst genutzt wird. Dies führt allerdings 
nach der bisherigen Rechtslage in bestimmten Konstellationen zu unangemes-
senen Ergebnissen, zum Beispiel bei der Tilgung aus dem Verkaufserlös wegen 
Scheidung, wegen Tod des Eigentümers, wegen Wechsel des Arbeitsortes sowie 
bei Tilgung und Vermietung durch die Erben, da in diesen Fällen eine Bindungs-
verkürzung infolge der faktischen Geschehensabfolge vielfach abgeschnitten wur-
de. Insbesondere ist wegen des praktischen Ablaufs des Immobilienverkaufs eine 
Tilgung aus dem Verkaufserlös in der Regel erst nach Übergabe des Wohneigen-
tums an den neuen Eigentümer möglich. 
Die Einführung einer Karenzzeit in § 16 Absatz 1 Satz 5 (neu), innerhalb derer 
nach Aufgabe der Selbstnutzung eine Tilgung mit dem Privileg des sofortigen 
Bindungsendes erfolgen darf, kann zu interessengerechten Ergebnissen führen. 
Eine Aufzählung von Fallbeispielen für die Geltung dieser Karenzzeit oder eine 
Differenzierung der Dauer der Karenzzeit wird bewusst nicht vorgenommen, da 
eine solche Aufzählung der Lebenswirklichkeit nicht gerecht werden und Abgren-
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zungsschwierigkeiten aufwerfen könnte. Mit Blick auf die in der Praxis häufig 
langen Zeiträume, die beim Tod des Eigentümers bis zum Abschluss der Erb-
auseinandersetzung, gegebenenfalls mit Verkauf oder Weitervermietung benötigt 
werden, wird die Karenzzeit großzügig mit einem Jahr bemessen. 
Das finanzielle öffentliche Interesse am Ausgleich des gewährten Fördervorteils 
bleibt im Falle einer vorzeitigen Tilgung dadurch gewahrt, dass der Fördervorteil, 
bei einem zinsverbilligten Darlehen der Zinsvorteil, zurück gewährt werden muss. 

Zu § 16 Absatz 4

Bei der Änderung in Satz 3 hinsichtlich des Paragrafenverweises handelt es sich 
um eine redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung der §§ 18 und 21.

Zu § 17

Die Vorschriften stehen im Zusammenhang mit der Sicherung von Belegungs-
bindungen, aber außerhalb der neu in § 18 geregelten Erlaubnispflicht für die Auf-
hebung von Bindungen. Sie werden daher in einem eigenen § 17 übernommen, 
der neue § 17 Absatz 1 entsprechend aus den bisherigen § 17 Absatz 3 und § 18 
Absatz 3, der neue § 17 Absatz 2 entsprechend aus dem bisherigen § 18 Absatz 2.
Um die Anzeige- beziehungsweise Mitteilungspflichten bezüglich der Bezugsfer-
tigkeit oder des Freiwerdens von gebundenem Wohnraum zu beschleunigen, wird 
in § 17 Absatz 1 neben dem schriftlichen Verfahren das elektronische Verfahren 
als weitere Möglichkeit eingeführt.

Zu § 18

Die bisherigen §§ 17, 18 und 21 sahen für die teilweise oder vollständige Auf-
hebung von Bindungen zwei mögliche Instrumente vor, einerseits die Genehmi-
gung nach §§ 17, 18, andererseits die Freistellung nach § 21. Die Genehmigung 
war wiederum je separat geregelt für Mietwohnraum in § 17 und für selbst ge-
nutztes Wohneigentum in § 18, allerdings mit vergleichbaren inhaltlichen Voraus-
setzungen. Diese Zweigleisigkeit der Instrumente führte – wie die Überprüfung 
der Auswirkungen des Gesetzes ergeben hat – in der praktischen Anwendung 
zu Schnittmengen und Abgrenzungsschwierigkeiten hinsichtlich der jeweiligen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. Diese Auslegungsfragen und Abgrenzungs-
schwierigkeiten werden mit der Neufassung beseitigt, indem Abweichungen von 
Bindungen durch behördliche Entscheidung, die bisher in drei verschiedenen Vor-
schriften geregelt waren, künftig umfassend in einer einzigen Norm zusammen-
gefasst und dort hinsichtlich der Voraussetzungen und der Rechtsfolgen präzisiert 
werden. Um Verwechslungen und Missverständnisse mit Blick auf die bisherigen 
Instrumente der Genehmigung und der Freistellung zu vermeiden, wird im Zuge 
der Neuregelung der neue Begriff der Erlaubnis eingeführt. 
In Absatz 1 werden die einzelnen Fallgruppen aufgezählt. Neu aufgenommen 
und aufgeschlüsselt werden die Fallgruppen der Vermietung an nicht berechtigte 
Mieter gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 (mit Wohnberechtigungsschein, aber 
Mangel) und Nummer 4 (ohne Wohnberechtigungsschein), die Fallgruppe zur 
Zweckänderung gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 sowie die Fallgruppe des Um-
baus unter Beibehaltung des Wohnzweckes, aber unter Wegfall von Wohnfläche 
gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 7. Die Fallgruppe der Beseitigung gemäß Absatz 1 
Satz 1 Nummer 8 war bisher ebenfalls nicht ausdrücklich geregelt.
In den Absätzen 2 und 3 werden die Voraussetzungen der Erlaubnis für jeweils 
zusammengefasste Fallgruppen aufgeführt. 
Absatz 2 greift die bisherigen § 17 Absatz 2 Satz 2 und § 18 Absatz 1 Satz 2 und 
Satz 3 auf. Da die Umnutzung von Mietwohnraum in selbst genutztes Wohnei-
gentum oder umgekehrt den Zweck öffentlich geförderten Wohnraums unberührt 
lässt, sofern die Voraussetzungen des § 15 erfüllt sind, ist die Erlaubnis in diesen 
Fällen ohne weitere Voraussetzungen und ohne Ausgleichsleistung nach Absatz 5 
zu erteilen. 
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Absatz 3 übernimmt die Voraussetzungen des bisherigen § 21 Absatz 1 Satz 1 für 
die Freistellung, die zu den abweichenden Voraussetzungen des bisherigen § 17 
Absatz 2 Satz 3 und Satz 4 für die Genehmigung in einem Spannungsfeld stan-
den. Dabei werden die Anforderungen an die Erteilung einer Erlaubnis strenger 
gefasst, um das öffentliche Interesse an der dauerhaften Sicherung eines Bestands 
an gebundenem Wohnraum, vergleiche § 1 Absatz 3 (neu), stärker zur Geltung zu 
bringen. 
In Absatz 4 wird geregelt, in welchen Fällen eine Erlaubnis befristet beziehungs-
weise unbefristet zu erteilen ist. 
In Absatz 5 wird die Ausgleichspflicht einer Erlaubnis – wiederum unterschieden 
nach zusammengefassten Fallgruppen – geregelt. Der Vorrang eines Ausgleichs 
in Form einer Übertragung der Belegungs- und Mietbindung nach § 22 auf Ersatz-
wohnungen gegenüber dem Geldausgleich wird neu aufgenommen. Damit wird 
das öffentliche Interesse an der dauerhaften Sicherung eines Bestands an gebun-
denem Wohnraum, vergleiche § 1 Absatz 3 (neu), stärker zur Geltung gebracht. 
Bezüglich des Geldausgleichs wird ausdrücklich eine Zweckbindung der Mittel-
verwendung angeordnet, wie dies bereits bisher in § 26 Absatz 3 für Geldleistun-
gen bei Verstößen geregelt war. 
Absatz 6 dient der klaren Abgrenzung von Rechtsfolgen nach Erteilung einer Er-
laubnis gemäß § 18 gegenüber solchen Bindungsverstößen ohne Vorliegen einer 
behördlichen Erlaubnis gemäß §§ 25 bis 28. Die Geldleistung nach § 26 für einen 
Bindungsverstoß ohne Erlaubnis ist dabei regelmäßig höher zu bemessen als im 
vergleichbaren Fall einer Erlaubnis nach § 18. 

Zu § 19 Absatz 5

Die Unwirksamkeit abweichender Vereinbarungen ist auf solche, die zum Nach-
teil des Mieters abweichen, zu beschränken. Nur insoweit ist die Unwirksamkeit 
im LWoFG, das dem Schutz einkommensschwächerer Personengruppen, im Falle 
des § 19 des Mieters, dient, anzuordnen. Hiermit wird ein Gleichlauf zwischen 
Absatz 1 und Absatz 5 hergestellt. 

Zu § 20

§ 20 stellt zunächst die Verpflichtung der Gemeinden zur Führung einer Woh-
nungsbindungskartei klar. Sodann wird präzisiert, welche Daten im Einzelnen 
hierfür zu erheben und zu verarbeiten sind. Um den pflichtgemäßen Vollzug zu 
gewährleisten, ist angesichts der Komplexität des Förderrechts der hier genannte 
Datenumfang unerlässlich. 
Bei der Erfassung und Überwachung von Bindungen im Rahmen des Bestands 
geförderter Sozialwohnungen wurden Vollzugsdefizite festgestellt. In die sozi-
ale Wohnraumförderung fließen Fördermittel des Bundes und des Landes, um 
bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache Haushalte zu schaffen. Die  
Sicherung der Belegungs- und Mietbindungen sowie das Ziel eines zweckent-
sprechenden Mitteleinsatzes erfordern die sorgfältige und umfassende Führung 
einer Wohnungsbindungskartei, um Verstöße gegen Bindungen feststellen und 
Maßnahmen hiergegen ergreifen zu können. 
Die Erfassung und Überwachung hat landesweit einheitlich zu erfolgen, um un-
terschiedliche Handhabungen zu vermeiden. Die wesentlichen erforderlichen An-
gaben werden direkt im Gesetz bezeichnet, während die untergesetzliche Präzisie-
rung zu den einzelnen Daten einer Regelung durch Verwaltungsvorschrift oder im 
Erlasswege vorbehalten bleibt. 
Zentrales Anliegen der Neuregelung ist die Schaffung einer Rechtsgrundlage für 
den Aufbau und die Einführung eines neuen landesweit einheitlichen EDV-Ver-
fahrens zur Sicherung und Überwachung von Belegungs- und Mietbindungen 
mittels einer elektronischen Wohnungsbindungskartei. Die Umstellung auf EDV-
gestützte Verfahren in der Verwaltung ist ein wesentliches Element der Digitali-
sierung als Kernanliegen der Landesregierung und des Landesgesetzgebers. 
Mit Hilfe einer landesweiten elektronischen Wohnungsbindungskartei in Ver-
bindung mit einem direkten Zugriff seitens des Ministeriums als oberste Fach-
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aufsichtsbehörde und seitens der L-Bank als Bewilligungsstelle ergibt sich der 
Vorteil zentraler Datenzugriffe, die die Steuerung mit Blick auf den Bestand und 
den Bedarf sowie die Überwachung zur Sicherung des zweckentsprechenden Mit-
teleinsatzes erleichtern. Dies ermöglicht auch kurzfristige Auswertungen zum Be-
stand an Sozialwohnungen und zur Restlaufzeit von Miet- und Belegungsbindun-
gen, ohne Behördenumfragen erforderlich zu machen. 

Zu § 20 Absatz 4

Die Speicherfrist der Daten der Wohnungsbindungskartei beträgt zehn Jahre nach 
Ende der Bindungen. Diese Frist folgt der Empfehlung der KGSt und ist der auch 
noch nachträglichen Überprüfung des Förderzwecks und der Überprüfung des Be-
stands der Bindungen geschuldet.

Zu § 21

Die bisher in § 21 enthaltene Regelung zur Freistellung von Belegungsbindungen 
wurde in die Neuregelung des § 18 zur Erlaubnispflicht für die Aufhebung von 
Bindungen überführt und ist darin aufgegangen. 
Die jetzt in § 21 zugeordneten Regelungen waren bisher in § 20 Absatz 2 bis Ab-
satz 11 enthalten und werden inhaltlich unverändert übernommen. Nach Wegfall 
des bisherigen § 21 werden diese in eine eigene Norm überführt, um die zentrale 
Bedeutung und den eigenständigen Charakter der Regelung des neuen § 20 betref-
fend die elektronische Wohnungsbindungskartei zu verdeutlichen. 

Zu § 22

In Absatz 1 wird der Begriff der mittelbaren Belegung und die Unterscheidung 
zwischen anfänglicher mittelbarer Belegung (bisher Absatz 3) und der nachträg-
lichen Übertragung von Bindungen klargestellt. 
In Absatz 2 werden die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der mittelbaren Be-
legung unter weitgehender Übernahme der bisherigen Voraussetzungen geregelt. 
Der Begriff der Gleichwertigkeit als wesentliches Merkmal der Zulässigkeit wird 
im Interesse der Rechtssicherheit direkt im Gesetz in Form des Mietwertver-
gleichs präzisiert. Die vielfältigen Kriterien für die Gleichwertigkeit, namentlich 
Wohnwert, Größe und Ausstattungsstandard, Anzahl der Wohnräume, Lage, An-
zahl der Wohnungen, Dauer, Art und Höhe der Bindungen, sind als wertbildende 
Merkmale in diesem Mietwertvergleich abgebildet und müssen nicht zusätzlich 
Eingang in den Gesetzeswortlaut finden. 
Als Ausnahme von dem Grundsatz, dass die Ersatzwohnung bezugsfertig und frei 
ist, kann bei der anfänglichen mittelbaren Belegung eine bestehende Belegung 
durch Mieter mit Wohnberechtigungsschein nach § 15 nur vor dem Hintergrund 
zugelassen werden, dass neuer Wohnraum an anderer Stelle entsteht und hier-
durch ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung des Wohnungsmarktes als solchem 
und zu dem Ziel der Schaffung bezahlbaren Wohnraums geleistet wird. 
Der bisherige Absatz 3 geht in der Klarstellung der anfänglichen mittelbaren Be-
legung nun im Absatz 1 auf und kann gestrichen werden. 
Die Absätze 3 und 4 entsprechen weitgehend den bisherigen Absätzen 4 und 5 
und stellen insbesondere klar, dass sämtliche Berechtigungen und Verpflichtun-
gen im Zeitpunkt des Übergangs auf die Ersatzwohnung übergehen.

Zu § 25 

Der neue Absatz 1 wird inhaltsgleich übernommen aus dem bisherigen § 17 Ab-
satz 1. In systematischer Hinsicht zutreffend ist die Zuordnung der Regelung im 
Vierten Abschnitt des Gesetzes. Nur bei Vorliegen einer Erlaubnis ist die Auf-
hebung von Bindungen im Dritten Abschnitt zu regeln, vergleiche hierzu die Ab-
grenzung in § 18 Absatz 6 (neu). 
Absatz 2 wird aus dem bisherigen § 25 übernommen und sprachlich an die Neu-
regelung angepasst. 
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Zu § 26 Absatz 1

Die Neufassung des Absatz 1 beinhaltet eine redaktionelle Folgeänderung mit 
Blick auf die Zusammenfassung der bisherigen §§ 17, 18 in der Neuregelung des 
§ 18 sowie auf die Neufassung der §§ 20 und 21. Inhaltlich wird geregelt, dass die 
Erhebung von Geldleistungen im Falle von Bindungsverstößen ohne Erteilung 
einer Erlaubnis nach § 18 – mit Blick auf § 18 Absatz 5 erst recht – sowie im Falle 
der weiteren genannten Verstöße nicht im Ermessen der Behörde liegt, sondern in 
der Regel erhoben werden soll. Dies dient dazu, das öffentliche Interesse an der 
dauerhaften Sicherung eines Bestands an gebundenem Wohnraum, vergleiche § 1 
Absatz 3 (neu), stärker zur Geltung zu bringen. Die Formulierung als Soll-Vor-
schrift hat zur Folge, dass die Geldleistung im Regelfall zu erheben ist, in aty-
pischen Fällen aber von der Erhebung der Geldleistung abgesehen werden kann.

Zu § 26 Absatz 2

Bei der Bemessung der Geldleistungen gemäß Satz 1 wird im Rahmen der Art des 
Verstoßes bereits bislang die Dauer des Verstoßes berücksichtigt. Zur Klarstel-
lung wird dies ergänzend direkt in den Gesetzeswortlaut aufgenommen. 
Die bisherige Begrenzung der Geldleistung auf den Wert der Förderung wird 
auf das Doppelte des Wertes der Förderung angehoben. Damit wird die general-
präventive Wirkung der vorliegenden Regelung zur Sicherstellung des zweck-
entsprechenden Mitteleinsatzes – unabhängig vom Nachweis der schuldhaften 
Verwirklichung eines Ordnungswidrigkeitstatbestands nach § 27, der in der Pra-
xis nur schwer zu führen ist – erhöht, die mit einer bloßen Abschöpfung des 
bisherigen Förderwertes – als der durch die zweckwidrige Verwendung erlangte 
Vermögensvorteil – nicht verbunden war. Neben der generalpräventiven Wirkung 
dieser Regelung wird damit auch dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung ge-
bundenen Wohnraums Rechnung getragen.

Zu § 27 Absatz 1

Bei den Änderungen in Nummer 3 und Nummer 5 handelt es sich um redaktionel-
le Folgeänderungen zur Neufassung der §§ 17, 18, 20 und 21.

Zu § 30 Absatz 5

§ 30 Absatz 5 beruht auf dem Umstand, dass die Einkommensgrenzen nach dem 
früheren Bundesrecht und nach dem Landesrecht ab 2008 unterschiedlich ermit-
telt werden. Insbesondere stellte das Bundesrecht auf den Nettoverdienst ab und 
legte eine statische Einkommensgrenze – somit ein im Wesentlichen unverän-
dertes, d. h. starres Einkommensniveau – fest, während das Landesrecht nun den 
Bruttoverdienst als Bezugsgröße wählt und die Einkommensgrenze dynamisch 
ausgestaltet wurde, indem sie auf den jeweiligen durchschnittlichen Bruttojahres-
verdienst bezogen ist. Zur Umrechnung des früheren Nettoverdienstes auf den 
nun maßgeblichen Bruttoverdienst für Altfälle werden – gestaffelt nach Haus-
haltsgröße – prozentuale Abzüge von dem nach dem LWoFG ermittelten Brutto-
einkommen vorgenommen. Nach § 30 Absatz 5 Satz 8 in Verbindung mit der Ein-
kommensfeststellungsverordnung wurde diese Umrechnung anhand statistischer 
Daten in regelmäßigen Abständen neu berechnet und aktualisiert. Diese regel-
mäßige Neuberechnung und Aktualisierung der Einkommensfeststellungsverord-
nung war mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Dieser Aufwand 
war im Verhältnis zu dem damit erzielten Nutzen als nicht gerechtfertigt anzu-
sehen, die komplexe Regelung hat sich somit nicht bewährt. 
Mit der Neufassung des § 30 Absatz 5 und mit der Aufhebung der Verordnungser-
mächtigung in Satz 8 und der auf Satz 8 beruhenden 2. Einkommensfeststellungs-
verordnung (vergleiche Artikel 2 dieses Gesetzes) werden Altfälle künftig gemäß 
der Regelung für Neufälle in Form einer dynamischen Festlegung der Einkom-
mensgrenzen nach § 10 Absatz 3 behandelt. Damit wird eine Gleichbehandlung 
von Alt- und Neufällen erreicht. Zugleich wird auf diese Weise ein wesentlicher 
Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. 
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Für Fördermodelle nach dem früheren Bundesrecht kommt es mit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes zu einer Umstellung auf die dynamischen Einkommens-
grenzen für die Neubelegung des Wohnraums sowie in Fällen einer kombinierten 
Objekt-Subjekt-Förderung. 
Die in früheren individuellen Förderbescheiden enthaltenen unterschiedlichen Be-
stimmungen betreffenden Zu- und Abschläge von den alten Einkommensgrenzen 
werden durch die Neuregelung überlagert und außer Kraft gesetzt. Dieser Schnitt 
ist erforderlich, um den Systemwechsel der künftigen Geltung der dynamischen 
Einkommensgrenze einheitlich für Alt- und Neufälle zu vollziehen und das Erfor-
dernis einer Verordnungsermächtigung und regelmäßigen Neuberechnung sowie 
Anpassung der alten Einkommensgrenzen ersatzlos zu streichen.
Bestehende Belegungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bleiben hiervon unbe-
rührt, da für die Einhaltung der Einkommensgrenze ausschließlich der Stichtag 
des Bezugs der Wohnung maßgeblich ist. Die Anwendung der neuen Einkom-
mensgrenze für Altfälle führt also nicht zu einer Verdrängung aus einer derzeit 
bewohnten Sozialwohnung, sondern wirkt sich ausschließlich beim Mieterwech-
sel aus. Umgekehrt entfällt durch die Änderung aus Vermietersicht ein Anreiz für 
eine vorzeitige Rückzahlung der Förderung, denn durch die faktische Anhebung 
der Einkommensgrenze werden beim Mieterwechsel die Möglichkeiten zur Ver-
mietung verbessert. Hierdurch kann ein Beitrag zur dauerhaften Sicherung eines 
Bestands an gebundenem Wohnraum geleistet (vergleiche § 1 Absatz 3 [neu]) und 
eine bessere Durchmischung in Altbeständen erreicht werden. 

Zu § 32 Absatz 3

§ 32 Absatz 3 beruht auf dem Umstand, dass die im früheren Bundesrecht maß-
gebliche Kostenmiete im Landesrecht ab 2008 keine Fortführung gefunden hat.
Die Gemeinden haben die höchstzulässige Miete für Förderungen nach früherem 
Bundesrecht durch Satzung nach Satz 3 zu bestimmen, wobei ein Mindestab-
standsgebot von zehn Prozent unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete einzu-
halten ist. 
Der Erlass einer kommunalen Satzung ist mit einem erheblichen Aufwand ver-
bunden. Daher haben etliche Gemeinden noch immer keine Festlegung zur 
höchstzulässigen Miete durch Satzung getroffen. Die dadurch entstandene Re-
gelungslücke wird durch eine Auffangregelung mit landesweiter Geltung für Ge-
meinden, in denen keine höchstzulässige Miete durch kommunale Satzung be-
stimmt wurde oder wird, geschlossen. 
Ein Rückgriff auf die angemessenen Kosten der Unterkunft nach den Regelungen 
der Sozialleistungen des Sozialgesetzbuchs (SGB II beziehungsweise SGB XII) 
ist nicht möglich, da das Recht der Subjektförderung an Mieter eine andere Ziel-
richtung als die Objektförderung der sozialen Wohnraumförderung aufweist und 
da die Einkommensgrenzen nach dem LWoFG weit über das sozialhilferechtlich 
geregelte Existenzminimum hinausreichen. 
Aufgrund der genannten regional stark unterschiedlichen Miethöhen kann aller-
dings kein Betrag einer höchstzulässigen Miete, sondern nur die Höhe des Ab-
schlags von der ortsüblichen Vergleichsmiete festgelegt werden. Die Höhe des 
Abschlags für die landesweite Auffangregelung wird mit 15 Prozent von der orts-
üblichen Vergleichsmiete als angemessen erachtet. Unabhängig davon verbleibt 
das Mindestabstandsgebot durch kommunale Satzung gemäß Satz 3 bei zehn Pro-
zent.
Soweit gemäß § 559 BGB beziehungsweise nach § 32 Absatz 3 Satz 2 LWoFG 
bei Modernisierungen eine Mieterhöhung zugelassen ist, wird in Satz 6 (neu) die 
höchstzulässige Miete – abweichend von Satz 5 – mit einem Mindestabstand von 
zehn Prozent unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete festgelegt. Dies ist ein 
sachgerechter Ausgleich zwischen dem Interesse an der Durchführung von Mo-
dernisierungen einerseits und dem Schutz insbesondere einkommensschwacher 
Mieter vor erheblichen finanziellen Mehrbelastungen einer Mieterhöhung ande-
rerseits. 
Die Regelungen gemäß den bisherigen Sätzen 6 bis 8 für Fälle, in denen die Kos-
tenmiete zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des LWoFG am 1. Januar 2008 über 
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der ortsüblichen Vergleichsmiete lag, mit einer gestaffelten Übergangsregelung 
für die Zeiträume ab 2008/2010/2012 sind aufgrund Zeitablaufs als überflüssig 
anzusehen und können somit aufgehoben werden. 

Zu § 32 Absatz 4

Die Übergangsvorschrift des § 32 Absatz 4 betreffend Verfahren, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des LWoFG am 1. Januar 2008 betreffend die Kosten-
miete anhängig waren, ist aufgrund Zeitablaufs erledigt und kann aufgehoben 
werden. 

Zu § 35 (alt)

§ 35 sah eine Überprüfung der Auswirkungen dieses Gesetzes nach einem Erfah-
rungszeitraum von drei Jahren durch die Landesregierung vor. Die Durchführung 
der Evaluation erfolgte durch einen externen Gutachter. Eine umfassende Ana-
lyse unter Einbeziehung der Gemeinden, der Wohnraumförderungsstellen sowie 
der wohnungswirtschaftlichen Unternehmen wurde mit dem Gutachten des Deut-
schen Forschungsinstituts für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation, Speyer, 
im September 2012 vorgelegt. In der Folge dieser Evaluation wurde nach Vor-
beratung in der Wohnraum-Allianz, in der die kommunalen Landesverbände und 
die Wohnungswirtschaft mitwirken, der Entwurf des vorliegenden Änderungs-
gesetzes erarbeitet, mit dem der Handlungsbedarf zur Novellierung des LWoFG 
umgesetzt wird. Die Evaluation sowie die Umsetzung der hieraus erarbeiteten 
Vorschläge sind mit dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes abgeschlossen. 
§ 35 konnte deshalb aufgehoben werden.

Zu § 35 (neu)

Im Zuge der Gewährung von Finanzhilfen des Bundes im Bereich der sozialen 
Wohnraumförderung auf der Grundlage von Artikel 104 d GG ist der Bund be-
strebt, den Ländern umfangreiche Vorgaben für eine Inanspruchnahme dieser Fi-
nanzhilfen zu machen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass künftige Verwaltungsver-
einbarungen in Teilen nicht mit den Bestimmungen des LWoFG vereinbar sein 
werden. 
Um die Finanzhilfen des Bundes in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu kön-
nen, empfiehlt es sich, eine Regelung im Gesetz aufzunehmen, dass in solchen 
Fällen von den Bestimmungen des LWoFG abgewichen werden kann. In § 35 
LWoFG (neu) wird deshalb geregelt, dass die Landesregierung für die Inan-
spruchnahme von Finanzhilfen des Bundes von den Bestimmungen des LWoFG 
abweichen kann.

Zu Artikel 2

Die auf der Grundlage des bisherigen § 30 Absatz 5 Satz 8 erlassene 2. Einkom-
mensfeststellungsverordnung vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 363) wird aufgeho-
ben. Auf die Begründung zu § 30 Absatz 5 wird verwiesen. 

Zu Artikel 3

Bei den Änderungen in Artikel 3 handelt es sich hauptsächlich um redaktionelle 
Folgeänderungen zur Ergänzung des § 10 Absatz 2 Satz 1 LWoFG und zur Neu-
fassung der §§ 17, 18, 20 und 21 LWoFG. Das Einvernehmen der L-Bank ist zu 
allen Maßnahmen der Gemeinden nach § 18 Absatz 1 Satz 2 LWoFG erforderlich, 
auch soweit sie neu gefasst werden. 
Neu aufgenommen wird in § 2 Nummer 2 Buchstabe j die Zuständigkeit der 
L-Bank für die Erfassung der Objektdaten in die elektronische Wohnungsbin-
dungskartei. Die Zuständigkeit ergibt sich aus der Sachnähe der L-Bank in ihrer 
Eigenschaft als Bewilligungsstelle der Förderungen. Die Objektdaten umfassen 
die Angaben zum Förderobjekt, zum Förderempfänger, zur Förderung, zu den 
Belegungs- und Mietbindungen (als Bestandteile der Förderung) sowie das Ende 
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der Belegungs- und Mietbindungen. Die Erfassung bezieht sich auf den Neube-
stand, also die Objektdaten von Förderungen nach Inbetriebnahme der elektroni-
schen Wohnungsbindungskartei sowie den Altbestand, also die Objektdaten von 
im Zeitpunkt der Inbetriebnahme der elektronischen Wohnungsbindungskartei 
bereits gewährten Förderungen. 

Zu Artikel 4

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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